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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 202/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/921] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1667 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Berichtigung bestimmter 
Sprachfassungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2090 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf mutmaßliche oder festgestellte Verstöße gegen Unionsvor
schriften über die Verwendung oder über Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe, die in Tierarzneimitteln 
oder als Futtermittelzusatzstoffe zugelassen sind, bzw. gegen Unionsvorschriften über die Verwendung oder über 
Rückstände verbotener oder nicht zugelassener pharmakologisch wirksamer Stoffe (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche, futtermittelrechtliche und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den 
sektoralen Anpassungen zu Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten 
veterinär-, futtermittel- und lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

1. In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 11bu (Delegierte Verordnung 
(EU) 2019/2090 der Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 1667: Delegierte Verordnung (EU) 2022/1667 der Kommission vom 19. Juli 2022 (ABl. L 251 vom 
29.9.2022, S. 4)“

2. In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 31qu (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2090 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 1667: Delegierte Verordnung (EU) 2022/1667 der Kommission vom 19. Juli 2022 (ABl. L 251 vom 
29.9.2022, S. 4)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 164u (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2090 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 1667: Delegierte Verordnung (EU) 2022/1667 der Kommission vom 19. Juli 2022 (ABl. L 251 vom 
29.9.2022, S. 4)“

(1) ABl. L 251 vom 29.9.2022, S. 4.
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Artikel 3

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1667 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 201/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/922] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1322 der Kommission vom 25. Juli 2022 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/632 hinsichtlich der Listen der Erzeugnisse tierischen Ursprungs, der 
tierischen Nebenprodukte und der zusammengesetzten Erzeugnisse, die an Grenzkontrollstellen amtlich zu 
kontrollieren sind (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche, futtermittelrechtliche und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den 
sektoralen Anpassungen zu Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten 
veterinär-, futtermittel- und lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. In Kapitel I Teil 1.1 wird unter Nummer 11bo (Durchführungsverordnung (EU) 2021/632 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1322: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1322 der Kommission vom 25. Juli 2022 (ABl. L 200 vom 
29.7.2022, S. 25)“

2. In Kapitel II wird unter Nummer 31qo (Durchführungsverordnung (EU) 2021/632 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1322: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1322 der Kommission vom 25. Juli 2022 (ABl. L 200 vom 
29.7.2022, S. 25)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 164o (Durchführungsverordnung (EU) 2021/632 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1322: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1322 der Kommission vom 25. Juli 2022 (ABl. L 200 vom 
29.7.2022, S. 25)“

Artikel 3

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1322 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 200 vom 29.7.2022, S. 25.
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Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 206/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/923] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/1406 der Kommission vom 3. August 2022 zur Änderung der Anhänge II, III und V der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Methoxyfenozid, Propoxur, Spinosad und Thiram in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft futter- und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu 
Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten futter- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1406: Verordnung (EU) 2022/1406 der Kommission vom 3. August 2022 (ABl. L 215 vom 18.8.2022, S. 1)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1406: Verordnung (EU) 2022/1406 der Kommission vom 3. August 2022 (ABl. L 215 vom 18.8.2022, S. 1)“

Artikel 3

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/1406 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

(1) ABl. L 215 vom 18.8.2022, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 207/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/925] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/443 der Kommission vom 8. Februar 2023 zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2017/1151 hinsichtlich der Emissionstypgenehmigungsverfahren für leichte Personenkraftwagen und 
Nutzfahrzeuge (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 45zzv (Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission) 
Folgendes angefügt:

„– 32023 R 0443: Verordnung (EU) 2023/443 der Kommission vom 8. Februar 2023 (ABl. L 66 vom 2.3.2023, S. 1)

Die Verordnung gilt für die Zwecke des EWR-Abkommens mit folgender Anpassung:

Ungeachtet der Bestimmungen des Protokolls 1 werden in Artikel 5 Absatz 11 Unterabsatz 9, in Artikel 9 Absätze 5 und 7, 
Anhang II Teil 7 Nummer 7.10, in Anhang IIIA Teil 7 Nummern 7.7.2.2. und 7.7.2.3. und in Anhang XI Anlage 1 
Nummer 1.1.2. Unterabsatz 1 nach den Wörtern ‚die Kommission‘ die Wörter ‚oder die EFTA-Überwachungsbehörde in 
Bezug auf in den EFTA-Staaten ansässige Hersteller‘ eingefügt.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/443 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *, oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 49/2022 
vom 18. März 2022 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 66 vom 2.3.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
(2) ABl. L 182 vom 7.7.2022, S. 19.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2024/925  25.4.2024



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/925/oj 2/2

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 211/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/926] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/121 der Kommission vom 17. Januar 2023 zur Änderung und 
Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 über die Zulassung bestimmter Erzeugnisse und 
Stoffe zur Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion und zur Erstellung entsprechender 
Verzeichnisse (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54bk (Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0121: Durchführungsverordnung (EU) 2023/121 der Kommission vom 17. Januar 2023 (ABl. L 16 vom 
18.1.2023, S. 24)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/121 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 16 vom 18.1.2023, S. 24.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 210/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/928] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2240 der Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378, der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2119 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/2307 hinsichtlich der Verwendung des qualifizierten elektronischen Siegels 
für die Ausstellung von Bescheinigungen und Zertifikaten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 54bh (Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„– 32022 R 2240: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2240 der Kommission vom 20. Oktober 2022 (ABl. L 294 
vom 15.11.2022, S. 8)“

2. Unter den Nummern 54bm (Durchführungsverordnung (EU) 2021/2119 der Kommission) und 54bn (Durchführungs
verordnung (EU) 2021/2307 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 2240: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2240 der Kommission vom 20. Oktober 2022 (ABl. L 294 
vom 15.11.2022, S. 8)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2240 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

(1) ABl. L 294 vom 15.11.2022, S. 8.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/929/oj 1/2

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 212/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/929] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2047 der Kommission vom 24. Oktober 2022 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 hinsichtlich der Anerkennung bestimmter Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse in die Union (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54bo (Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der 
Kommission) Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 2047: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2047 der Kommission vom 24. Oktober 2022 (ABl. L 275 vom 
25.10.2022, S. 57)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2047 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 275 vom 25.10.2022, S. 57.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 213/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/930] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2418 der Kommission vom 9. Dezember 2022 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 333/2007 hinsichtlich der Analysemethoden für die Kontrolle des Gehalts an 
Spurenelementen und Prozesskontaminanten in Lebensmitteln (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzp (Verordnung (EG) Nr. 333/2007 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 2418: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2418 der Kommission vom 9. Dezember 2022 (ABl. L 318 vom 
12.12.2022, S. 4)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2418 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 318 vom 12.12.2022, S. 4.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 214/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/931] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/2340 der Kommission vom 30. November 2022 zur Änderung des Anhangs III der 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Grüntee-Extrakte, die 
(-)-Epigallocatechin-3-gallat enthalten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzu (Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 2340: Verordnung (EU) 2022/2340 der Kommission vom 30. November 2022 (ABl. L 310 vom 1.12.2022, 
S. 7)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/2340 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 310 vom 1.12.2022, S. 7.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 190/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/932] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/119 der Kommission vom 9. November 2022 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2020/692 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial 
und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende Verbringung und 
Handhabung (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft unter anderem Rechtsvorschriften in Bezug auf andere lebende Tiere als Fische und 
Aquakulturtiere sowie tierische Erzeugnisse wie Eizellen, Embryonen und Sperma. Nach Absatz 2 des Einleitenden 
Teils zu Kapitel I von Anhang I des EWR-Abkommens gelten Rechtsvorschriften mit diesem Gegenstand nicht für 
Island.

(3) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 13f (Delegierte Verordnung (EU) 2020/692 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0119: Delegierte Verordnung (EU) 2023/119 der Kommission (ABl. L 16 vom 18.1.2023, S. 5)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/119 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 16 vom 18.1.2023, S. 5.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 192/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/933] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/150 der Kommission vom 20. Januar 2023 zur Änderung bestimmter 
Anhänge der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 hinsichtlich der Genehmigung oder Aberkennung des 
Status „seuchenfrei“ für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kompartimente dieser Mitgliedstaaten in Bezug 
auf bestimmte gelistete Seuchen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 13r (Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 
der Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0150: Durchführungsverordnung (EU) 2023/150 der Kommission vom 20. Januar 2023 (ABl. L 20 vom 
23.1.2023, S. 33)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/150 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 20 vom 23.1.2023, S. 33.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 191/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/934] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/590 der Kommission vom 12. Januar 2023 zur Berichtigung der lettischen 
Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, 
und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren und von Bruteiern (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 13g (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0590: Delegierte Verordnung (EU) 2023/590 der Kommission vom 12. Januar 2023 (ABl. L 79 vom 
17.3.2023, S. 46)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/590 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 79 vom 17.3.2023, S. 46.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 194/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/935] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/166 der Kommission vom 26. Oktober 2022 zur Berichtigung der 
französischen Sprachfassung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel I Teil 6.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 17 (Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0166: Delegierte Verordnung (EU) 2023/166 der Kommission vom 26. Oktober 2022 (ABl. L 24 vom 
26.1.2023, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/166 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 24 vom 26.1.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 196/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/936] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/8 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Verlängerung der Zulassung 
von Zubereitungen aus Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 und 
Lactococcus lactis NCIMB 30117 als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 868/2011, (EU) Nr. 1111/2011 und (EU) Nr. 227/2012 (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/53 der Kommission vom 4. Januar 2023 zur Zulassung einer Zubereitung 
aus Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/54 der Kommission vom 4. Januar 2023 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/652 zur Zulassung von Bitterorangenextrakt als Futtermittelzusatzstoff für 
bestimmte Tierarten (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 868/2011 (4), (EU) Nr. 1111/2011 (5) und (EU) Nr. 227/2012 (6) der 
Kommission, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurden, werden mit der Durchführungsverordnung 
(EU) 2023/8 aufgehoben und sind daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen.

(5) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche und futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen 
Anpassungen zu Anhang I des EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche und futtermittelrechtliche Vorschriften 
nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser 
Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(6) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 449 (Durchführungsverordnung (EU) 2022/652 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0054: Durchführungsverordnung (EU) 2023/54 der Kommission vom 4. Januar 2023 (ABl. L 3 vom 
5.1.2023, S. 12)“

(1) ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 28.
(2) ABl. L 3 vom 5.1.2023, S. 8.
(3) ABl. L 3 vom 5.1.2023, S. 12.
(4) ABl. L 226 vom 1.9.2011, S. 2.
(5) ABl. L 287 vom 4.11.2011, S. 30.
(6) ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 8.
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2. Nach Nummer 478 (Durchführungsverordnung (EU) 2022/1525 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt:

„479. 32023 R 0008: Durchführungsverordnung (EU) 2023/8 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Verlängerung 
der Zulassung von Zubereitungen aus Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum 
NCIMB 30236 und Lactococcus lactis NCIMB 30117 als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten und zur 
Aufhebung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 868/2011, (EU) Nr. 1111/2011 und (EU) Nr. 227/2012 
(ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 28)

480. 32023 R 0053: Durchführungsverordnung (EU) 2023/53 der Kommission vom 4. Januar 2023 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten 
(ABl. L 3 vom 5.1.2023, S. 8)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/8, (EU) 2023/53 und (EU) 2023/54 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 195/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/937] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1525 der Kommission vom 13. September 2022 zur Zulassung von 
L-Lysin-Monohydrochlorid und L-Lysin-Sulfat, gewonnen durch Fermentierung mit Corynebacterium glutamicum 
CGMCC 14498, als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird nach Nummer 477 (Durchführungsverordnung (EU) 2022/1470 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„478. 32022 R 1525: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1525 der Kommission vom 13. September 2022 zur 
Zulassung von L-Lysin-Monohydrochlorid und L-Lysin-Sulfat, gewonnen durch Fermentierung mit Corynebacterium 
glutamicum CGMCC 14498, als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 237 vom 14.9.2022, S. 12)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1525 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 237 vom 14.9.2022, S. 12.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 193/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/938] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/361 der Kommission vom 28. November 2022 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die 
Verwendung bestimmter Tierarzneimittel zur Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen ist (1) in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft Rechtsvorschriften in Bezug auf andere lebende Tiere als Fische und Aquakulturtiere. Nach 
Absatz 2 des Einleitenden Teils zu Kapitel I von Anhang I des EWR-Abkommens gelten Rechtsvorschriften mit 
diesem Gegenstand nicht für Island. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Island.

(3) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR- 
Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13v (Durchführungsverordnung (EU) 2022/140 
der Kommission) Folgendes eingefügt:

„13w. 32023 R 0361: Delegierte Verordnung (EU) 2023/361 der Kommission vom 28. November 2022 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die 
Verwendung bestimmter Tierarzneimittel zur Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen 
(ABl. L 52 vom 20.2.2023, S. 1)

Dieser Rechtsakt gilt nicht für Island.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/361 in norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

(1) ABl. L 52 vom 20.2.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 197/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/939] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/59 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung einer Zubereitung 
aus Pediococcus pentosaceus DSM 32292 als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/60 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung von Methylester 
konjugierter Linolsäure (t10, c12) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastschweine und Milchkühe 
(Zulassungsinhaber: BASF SE) (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/61 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung einer Zubereitung 
von Endo-1,4-beta-Glucanase aus Aspergillus niger CBS 120604, einer Zubereitung von Endo-1,3(4)-beta-Glucanase 
aus Aspergillus neoniger MUCL 39199, einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma citrinoviride 
MUCL 39203 und einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 als 
Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(5) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens werden nach Nummer 480 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/53 der 
Kommission) folgende Nummern angefügt:

„481. 32023 R 0059: Durchführungsverordnung (EU) 2023/59 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Pediococcus pentosaceus DSM 32292 als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten (ABl. L 5 vom 
6.1.2023, S. 16)

482. 32023 R 0060: Durchführungsverordnung (EU) 2023/60 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung von 
Methylester konjugierter Linolsäure (t10, c12) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastschweine und Milchkühe 
(Zulassungsinhaber: BASF SE) (ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 19)

483. 32023 R 0061: Durchführungsverordnung (EU) 2023/61 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Zulassung einer 
Zubereitung von Endo-1,4-beta-Glucanase aus Aspergillus niger CBS 120604, einer Zubereitung von Endo-1,3(4)- 
beta-Glucanase aus Aspergillus neoniger MUCL 39199, einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus 
Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 und einer Zubereitung von Endo-1,4-beta-Xylanase aus Trichoderma 
citrinoviride CBS 614.94 als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 24)“

(1) ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 16.
(2) ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 19.
(3) ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 24.
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Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/59, (EU) 2023/60 und (EU) 2023/61 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 199/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/940] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/565 der Kommission vom 10. März 2023 zur Zulassung von 
Ethylheptanoat, Ethyl-2-methylbutyrat, Isopentylacetat, 3-Methylbutyl-3-methylbutyrat, 2-Methylpropionsäure, 
3-Methylbutylbutyrat, 2-Methylbutylacetat, Hex-2-en-1-ol, Hex-2(trans)-enal, Allylhexanoat, Allylheptanoat, 
Linalool, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol, alpha-Jonon, beta-Damascon, Nootkaton, beta-Jonon, alpha-Eisen, beta- 
Damascenon, (E)-beta-Damascon, Pentadecan-1,15-lacton, 2-Phenylethan-1-ol, Phenethylisovalerat, 
4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-on, 2-Methoxynaphthalin, 2-Isopropyl-4-methylthiazol und Valencen als Futtermittel
zusatzstoffe für alle Tierarten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/584 der Kommission vom 15. März 2023 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1493 zur Zulassung von L-Methionin, gewonnen aus Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80245 und Escherichia coli KCCM 80246, als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (2) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/585 der Kommission vom 15. März 2023 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/1452 der Kommission zur Zulassung von 3-Ethylcyclopentan-1,2-dion, 
4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, Eugenol, 1-Methoxy-4-(prop-1 
(trans)-enyl)benzol, α-Pentylzimtaldehyd, α-Hexylzimtaldehyd und 2-Acetylpyridin als Futtermittelzusatzstoff für 
bestimmte Tierarten (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/605 der Kommission vom 9. März 2023 zur Zulassung von Ethyloleat, 
Nona-2,6-dien-1-ol, Pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol, 2-Dodecenal, Nona-2(trans),6(cis)-dienal, 
Nona-2,4-dienal, trans-2-Nonenal, 2,4-Decadienal, Hepta-2,4-dienal, Deca-2(trans),4(trans)-dienal, Dodec-2(trans)- 
enal, Hept-2(trans)-enal, Non-2-enal, Nona-2(trans),6(trans)-dienal, Undec-2(trans)-enal, trans-2-Octenal, trans- 
2-Decenal, tr-2,tr-4-Nonadienal, tr-2,tr-4-Undecadienal, Hex-2(trans)-enylacetat, Hex-2-enylbutyrat, Oct-1-en-3-on, 
Isopulegol, 4-Terpinenol, Linalylbutyrat, Linalylformiat, Linalylpropionat, Linalylisobutyrat, 3-Methyl- 
2-cyclopenten-1-on, Methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetat, Benzophenon, Benzylcinnamat, Ethylsalicylat, 
1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzol, Myrcen und β-Ocimen als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (4) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/649 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung von L-Arginin 
aus Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten (5) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(6) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/650 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Carvacrol, Thymol, d-Carvon, Methylsalicylat und L-Menthol als Zusatzstoff in Futtermitteln für 
Masttruthühner, Zuchttruthühner, Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung und Zuchtgeflü
gelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (Zulassungsinhaber: Biomin GmbH) (6) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(1) ABl. L 74 vom 13.3.2023, S. 10.
(2) ABl. L 77 vom 16.3.2023, S. 5.
(3) ABl. L 77 vom 16.3.2023, S. 7.
(4) ABl. L 82 vom 21.3.2023, S. 1.
(5) ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 13.
(6) ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 16.
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(7) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/651 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung von Riboflavin 
(Vitamin B2), hergestellt aus Bacillus subtilis KCCM 10445, und einer Zubereitung aus Riboflavin, hergestellt aus 
Bacillus subtilis KCCM 10445, als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten (7) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(8) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/668 der Kommission vom 22. März 2023 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für alle Legegeflügelarten (Zulassungsinhaber: Kemin Europa N.V.) (8) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(9) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/669 der Kommission vom 22. März 2023 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Komagataella phaffii DSM 33574, als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für alle Mastgeflügelarten und alle Lege- und Zuchtgeflügelarten (Zulassungsinhaber: BioResource, 
international, Inc., in der Union vertreten durch Pen & Tec Consulting, S.L.U.) (9) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(10) Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(11) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens werden nach Nummer 485 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der 
Kommission) folgende Nummern eingefügt:

„486. 32023 R 0565: Durchführungsverordnung (EU) 2023/565 der Kommission vom 10. März 2023 zur Zulassung von 
Ethylheptanoat, Ethyl-2-methylbutyrat, Isopentylacetat, 3-Methylbutyl-3-methylbutyrat, 2-Methylpropionsäure, 
3-Methylbutylbutyrat, 2-Methylbutylacetat, Hex-2-en-1-ol, Hex-2(trans)-enal, Allylhexanoat, Allylheptanoat, 
Linalool, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol, alpha-Jonon, beta-Damascon, Nootkaton, beta-Jonon, alpha-Eisen, beta- 
Damascenon, (E)-beta-Damascon, Pentadecan-1,15-lacton, 2-Phenylethan-1-ol, Phenethylisovalerat, 
4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-on, 2-Methoxynaphthalin, 2-Isopropyl-4-methylthiazol und Valencen als Futtermittel
zusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 74 vom 13.3.2023, S. 10)

487. 32023 R 0584: Durchführungsverordnung (EU) 2023/584 der Kommission vom 15. März 2023 zur Berichtigung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1493 zur Zulassung von L-Methionin, gewonnen aus Corynebacterium 
glutamicum KCCM 80245 und Escherichia coli KCCM 80246, als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 77 
vom 16.3.2023, S. 5)

488. 32023 R 0585: Durchführungsverordnung (EU) 2023/585 der Kommission vom 15. März 2023 zur Berichtigung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1452 der Kommission zur Zulassung von 3-Ethylcyclopentan-1,2-dion, 
4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, Eugenol, 1-Methoxy-4-(prop-1 
(trans)-enyl)benzol, α-Pentylzimtaldehyd, α-Hexylzimtaldehyd und 2-Acetylpyridin als Futtermittelzusatzstoff für 
bestimmte Tierarten (ABl. L 77 vom 16.3.2023, S. 7)

489. 32023 R 0605: Durchführungsverordnung (EU) 2023/605 der Kommission vom 9. März 2023 zur Zulassung 
von Ethyloleat, Nona-2,6-dien-1-ol, Pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol, 2-Dodecenal, Nona-2 
(trans),6(cis)-dienal, Nona-2,4-dienal, trans-2-Nonenal, 2,4-Decadienal, Hepta-2,4-dienal, Deca-2(trans),4 
(trans)-dienal, Dodec-2(trans)-enal, Hept-2(trans)-enal, Non-2-enal, Nona-2(trans),6(trans)-dienal, Undec-2 
(trans)-enal, trans-2-Octenal, trans-2-Decenal, tr-2,tr-4-Nonadienal, tr-2,tr-4-Undecadienal, Hex-2(trans)- 
enylacetat, Hex-2-enylbutyrat, Oct-1-en-3-on, Isopulegol, 4-Terpinenol, Linalylbutyrat, Linalylformiat, 

(7) ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 19.
(8) ABl. L 84 vom 23.3.2023, S. 7.
(9) ABl. L 84 vom 23.3.2023, S. 10.
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Linalylpropionat, Linalylisobutyrat, 3-Methyl-2-cyclopenten-1-on, Methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetat, 
Benzophenon, Benzylcinnamat, Ethylsalicylat, 1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzol, Myrcen und β-Ocimen 
als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 82 vom 21.3.2023, S. 1)

490. 32023 R 0649: Durchführungsverordnung (EU) 2023/649 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung von 
L-Arginin aus Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten 
(ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 13)

491. 32023 R 0650: Durchführungsverordnung (EU) 2023/650 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Carvacrol, Thymol, d-Carvon, Methylsalicylat und L-Menthol als Zusatzstoff in Futtermitteln 
für Masttruthühner, Zuchttruthühner, Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung und Zuchtgeflü
gelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (Zulassungsinhaber: Biomin GmbH) (ABl. L 81 vom 21.3.2023, 
S. 16)

492. 32023 R 0651: Durchführungsverordnung (EU) 2023/651 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung von 
Riboflavin (Vitamin B2), hergestellt aus Bacillus subtilis KCCM 10445, und einer Zubereitung aus Riboflavin, 
hergestellt aus Bacillus subtilis KCCM 10445, als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten (ABl. L 81 vom 
21.3.2023, S. 19)

493. 32023 R 0668: Durchführungsverordnung (EU) 2023/668 der Kommission vom 22. März 2023 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase aus Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für alle Legegeflügelarten (Zulassungsinhaber: Kemin Europa N.V.) (ABl. L 84 vom 23.3.2023, S. 7)

494. 32023 R 0669: Durchführungsverordnung (EU) 2023/669 der Kommission vom 22. März 2023 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Komagataella phaffii DSM 33574, als Zusatzstoff in 
Futtermitteln für alle Mastgeflügelarten und alle Lege- und Zuchtgeflügelarten (Zulassungsinhaber: BioResource, 
international, Inc., in der Union vertreten durch Pen & Tec Consulting, S.L.U.) (ABl. L 84 vom 23.3.2023, S. 10)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/565, (EU) 2023/584, (EU) 2023/585, (EU) 2023/605, 
(EU) 2023/649, (EU) 2023/650, (EU) 2023/651, (EU) 2023/668 und (EU) 2023/669 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 198/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/941] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/341 der Kommission vom 15. Februar 2023 zur Verlängerung der 
Zulassung von Vitamin E als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 26/2011 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 zur Verlängerung der 
Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, 
Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer für Legezwecke, zu ihrer Zulassung 
für Ziervögel, zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 306/2013, (EU) Nr. 787/2013, 
(EU) 2015/1020 und (EU) 2017/2276 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 107/2010 und der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 885/2011 (Zulassungsinhaber: Kemin Europa N.V.) (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 26/2011 (3), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/341 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen.

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 107/2010 (4), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 885/2011 (5), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
der Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen.

(6) Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(7) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 483 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/61 der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt:

„484. 32023 R 0341: Durchführungsverordnung (EU) 2023/341 der Kommission vom 15. Februar 2023 zur 
Verlängerung der Zulassung von Vitamin E als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 26/2011 (ABl. L 48 vom 16.2.2023, S. 19)

(1) ABl. L 48 vom 16.2.2023, S. 19.
(2) ABl. L 50 vom 17.2.2023, S. 59.
(3) ABl. L 11 vom 15.1.2011, S. 18.
(4) ABl. L 36 vom 9.2.2010, S. 1.
(5) ABl. L 229 vom 6.9.2011, S. 3.
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485. 32023 R 0366: Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 zur 
Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 als Futtermittelzusatzstoff 
für Masthühner, Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer für 
Legezwecke, zu ihrer Zulassung für Ziervögel, zur Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) 
Nr. 306/2013, (EU) Nr. 787/2013, (EU) 2015/1020 und (EU) 2017/2276 sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 107/2010 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 885/2011 (Zulassungsinhaber: Kemin Europa 
N.V.) (ABl. L 50 vom 17.2.2023, S. 59)“

2. Unter Nummer 80 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 306/2013 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0366: Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 (ABl. L 50 vom 
17.2.2023, S. 59)“

3. Unter Nummer 99 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 787/2013 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0366: Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 (ABl. L 50 vom 
17.2.2023, S. 59)“

4. Unter Nummer 137 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1020 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0366: Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 (ABl. L 50 vom 
17.2.2023, S. 59)“

5. Unter Nummer 234 (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2276 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0366: Durchführungsverordnung (EU) 2023/366 der Kommission vom 16. Februar 2023 (ABl. L 50 vom 
17.2.2023, S. 59)“

6. Der Text der Nummern 1zzzzzz (Verordnung (EU) Nr. 107/2010 der Kommission), 2zk (Verordnung (EU) Nr. 26/2011 
der Kommission) und 2zl (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 885/2011 der Kommission) wird gestrichen.

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/341 und (EU) 2023/366 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 200/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2024/942] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsrichtlinie (EU) 2021/971 der Kommission vom 16. Juni 2021 zur Änderung von Anlage I der 
Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut, Anlage I der Richtlinie 66/402/EWG 
des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut, Anhang I der Richtlinie 2002/54/EG des Rates über den Verkehr mit 
Betarübensaatgut, Anhang I der Richtlinie 2002/55/EG des Rates über den Verkehr mit Gemüsesaatgut und 
Anhang I der Richtlinie 2002/57/EG des Rates über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen hinsichtlich 
der Verwendung biochemischer und molekularer Techniken (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft pflanzenschutzrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten pflanzenschutzrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel III des EWR-Abkommens wird unter den Nummern 2 (Richtlinie 66/401/EWG des Rates), 3 
(Richtlinie 66/402/EWG des Rates), 11 (Richtlinie 2002/54/EG des Rates), 12 (Richtlinie 2002/55/EG des Rates) und 13 
(Richtlinie 2002/57/EG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32021 L 0971: Durchführungsrichtlinie (EU) 2021/971 der Kommission vom 16. Juni 2021 (ABl. L 214 vom 
17.6.2021, S. 62)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsrichtlinie (EU) 2021/971 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 214 vom 17.6.2021, S. 62.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 204/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/943] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/198 der Kommission vom 30. Januar 2023 zur Änderung des Anhangs II der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Abamectin in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft futter- und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu 
Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten futter- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0198: Verordnung (EU) 2023/198 der Kommission vom 30. Januar 2023 (ABl. L 27 vom 31.1.2023, S. 7)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 R 0198: Verordnung (EU) 2023/198 der Kommission vom 30. Januar 2023 (ABl. L 27 vom 31.1.2023, S. 7)“

Artikel 3

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/198 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

(1) ABl. L 27 vom 31.1.2023, S. 7.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2024/943  25.4.2024



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/943/oj 2/2

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 224/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/944] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/948 der Kommission vom 12. Mai 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von 6′-Sialyllactose-Natriumsalz, erzeugt mit abgeleiteten Stämmen von Escherichia coli 
BL21(DE3), als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/950 der Kommission vom 12. Mai 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission im Hinblick auf die Bedingungen für die Verwendung 
des neuartigen Lebensmittels 2′-Fucosyllactose (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/952 der Kommission vom 12. Mai 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1321/2013 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers für das 
Primärprodukt für die Herstellung von Raucharomen „TradismokeTM A MAX“ (spezifischer Produktcode SF-007) (3)
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/961 der Kommission vom 12. Mai 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission im Hinblick auf die Bedingungen für die Verwendung 
des neuartigen Lebensmittels Lacto-N-neotetraose (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(6) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 84 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1321/2013 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„– 32023 R 0952: Durchführungsverordnung (EU) 2023/952 der Kommission vom 12. Mai 2023 (ABl. L 128 vom 
15.5.2023, S. 79)“

2. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„– 32023 R 0948: Durchführungsverordnung (EU) 2023/948 der Kommission vom 12. Mai 2023 (ABl. L 128 vom 
15.5.2023, S. 52)

– 32023 R 0950: Durchführungsverordnung (EU) 2023/950 der Kommission vom 12. Mai 2023 (ABl. L 128 vom 
15.5.2023, S. 68)

(1) ABl. L 128 vom 15.5.2023, S. 52.
(2) ABl. L 128 vom 15.5.2023, S. 68.
(3) ABl. L 128 vom 15.5.2023, S. 79.
(4) ABl. L 129 vom 16.5.2023, S. 3.
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– 32023 R 0961: Durchführungsverordnung (EU) 2023/961 der Kommission vom 12. Mai 2023 (ABl. L 129 vom 
16.5.2023, S. 3)“

3. Nach Nummer 222 (Durchführungsverordnung (EU) 2022/965 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„223. 32023 R 0948: Durchführungsverordnung (EU) 2023/948 der Kommission vom 12. Mai 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von 6′-Sialyllactose-Natriumsalz, erzeugt mit abgeleiteten Stämmen von 
Escherichia coli BL21(DE3), als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (ABl. L 128 vom 15.5.2023, S. 52)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/948, (EU) 2023/950, (EU) 2023/952 und (EU) 2023/961 in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, 
ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 226/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/945] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/648 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen 
Angabe über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/267 der Kommission vom 8. Februar 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens getrockneter Nüsse von Canarium ovatum Engl. als traditionelles Lebensmittel aus einem Drittland 
und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„– 32023 R 0267: Durchführungsverordnung (EU) 2023/267 der Kommission vom 8. Februar 2023 (ABl. L 39 vom 
9.2.2023, S. 1)“

2. Nach Nummer 225 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/667 der Kommission) werden folgende Nummern angefügt:

„226. 32023 R 0267: Durchführungsverordnung (EU) 2023/267 der Kommission vom 8. Februar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens getrockneter Nüsse von Canarium ovatum Engl. als traditionelles 
Lebensmittel aus einem Drittland und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 39 
vom 9.2.2023, S. 1)

227. 32023 R 0648: Verordnung (EU) 2023/648 der Kommission vom 20. März 2023 zur Zulassung einer 
gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos (ABl. L 81 
vom 21.3.2023, S. 8)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/267 und der Verordnung (EU) 2023/648 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 8.
(2) ABl. L 39 vom 9.2.2023, S. 1.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 205/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens [2024/957] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/334 der Kommission vom 2. Februar 2023 zur Änderung der Anhänge II und V der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Clothianidin und Thiamethoxam in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2023/377 der Kommission vom 15. Februar 2023 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und V 
der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Benzalkoniumchlorid, Chlorpropham, Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), Flutriafol, 
Metazachlor, Nikotin, Profenofos, Quizalofop-P, Natriumaluminiumsilicat, Thiabendazol und Triadimenol in oder 
auf bestimmten Erzeugnissen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft futter- und lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu 
Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des EWR-Abkommens gelten futter- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens werden unter Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt:

„— 32023 R 0334: Verordnung (EU) 2023/334 der Kommission vom 2. Februar 2023 (ABl. L 47 vom 15.2.2023, 
S. 29)

— 32023 R 0377: Verordnung (EU) 2023/377 der Kommission vom 15. Februar 2023 (ABl. L 55 vom 22.2.2023, 
S. 1)“

Artikel 2

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt:

„— 32023 R 0334: Verordnung (EU) 2023/334 der Kommission vom 2. Februar 2023 (ABl. L 47 vom 15.2.2023, 
S. 29)

— 32023 R 0377: Verordnung (EU) 2023/377 der Kommission vom 15. Februar 2023 (ABl. L 55 vom 22.2.2023, 
S. 1)“

(1) ABl. L 47 vom 15.2.2023, S. 29.
(2) ABl. L 55 vom 22.2.2023, S. 1.
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Artikel 3

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2023/334 und (EU) 2023/377 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 222/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/958] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/2182 der Kommission vom 30. August 2022 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/1798 hinsichtlich der Anforderungen an Lipid und Magnesium in Tagesrationen für 
gewichtskontrollierende Ernährung (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 77c (Delegierte Verordnung (EU) 2017/1798 der 
Kommission) Folgendes eingefügt:

„, geändert durch:

— 32022 R 2182: Delegierte Verordnung (EU) 2022/2182 der Kommission vom 30. August 2022 (ABl. L 288 vom 
9.11.2022, S. 18)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2182 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 288 vom 9.11.2022, S. 18.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 219/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/959] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/440 der Kommission vom 28. Februar 2023 zur Änderung des Anhangs II der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 231/2012 der Kommission in Bezug auf die Verwendung von Carbomer in Nahrungsergänzungsmitteln (1)
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2023/441 der Kommission vom 28. Februar 2023 zur Änderung von Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufnahme von 
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd in die Unionsliste der Aromen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Verordnung (EU) 2023/447 der Kommission vom 1. März 2023 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung 
(EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Anhangs der Verordnung (EU) 
Nr. 231/2012 der Kommission in Bezug auf glycosylierte Steviolglycoside zur Verwendung als Süßungsmittel (3) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(5) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 54zzzzr (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates) werden folgende 
Gedankenstriche angefügt:

„— 32023 R 0440: Verordnung (EU) 2023/440 der Kommission vom 28. Februar 2023 (ABl. L 64 vom 1.3.2023, 
S. 4)

— 32023 R 0447: Verordnung (EU) 2023/447 der Kommission vom 1. März 2023 (ABl. L 65 vom 2.3.2023, 
S. 16)“

2. Unter Nummer 54zzzzs (Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0441: Verordnung (EU) 2023/441 der Kommission vom 28. Februar 2023 (ABl. L 64 vom 1.3.2023, 
S. 9)“

3. Unter Nummer 69 (Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche angefügt:

„— 32023 R 0440: Verordnung (EU) 2023/440 der Kommission vom 28. Februar 2023 (ABl. L 64 vom 1.3.2023, 
S. 4)

(1) ABl. L 64 vom 1.3.2023, S. 4.
(2) ABl. L 64 vom 1.3.2023, S. 9.
(3) ABl. L 65 vom 2.3.2023, S. 16.
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— 32023 R 0447: Verordnung (EU) 2023/447 der Kommission vom 1. März 2023 (ABl. L 65 vom 2.3.2023, 
S. 16)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2023/440, (EU) 2023/441 und (EU) 2023/447 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 223/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/960] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/58 der Kommission vom 5. Januar 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von Larven von Alphitobius diaperinus (Getreideschimmelkäfer) in gefrorener, pastenartiger, 
getrockneter und pulverisierter Form als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/65 der Kommission vom 6. Januar 2023 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 zur Erstellung der Unionsliste der neuartigen Lebensmittel, der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1648 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Xylo-Oligosacchariden 
als neuartiges Lebensmittel, der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1686 zur Genehmigung einer Erweiterung 
der Verwendungszwecke von basischem Molkenprotein-Isolat aus Kuhmilch als neuartiges Lebensmittel sowie der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/96 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von 3’-Sialyllactose-Natriumsalz 
als neuartiges Lebensmittel (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„— 32023 R 0058: Durchführungsverordnung (EU) 2023/58 der Kommission vom 5. Januar 2023 (ABl. L 5 vom 
6.1.2023, S. 10)

— 32023 R 0065: Durchführungsverordnung (EU) 2023/65 der Kommission vom 6. Januar 2023 (ABl. L 6 vom 
9.1.2023, S. 1)“

2. Unter Nummer 149 (Durchführungsverordnung (EU) 2018/1648 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0065: Durchführungsverordnung (EU) 2023/65 der Kommission vom 6. Januar 2023 (ABl. L 6 vom 
9.1.2023, S. 1)“

3. Unter Nummer 169 (Durchführungsverordnung (EU) 2019/1686 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0065: Durchführungsverordnung (EU) 2023/65 der Kommission vom 6. Januar 2023 (ABl. L 6 vom 
9.1.2023, S. 1)“

(1) ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 10.
(2) ABl. L 6 vom 9.1.2023, S. 1.
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4. Unter Nummer 191 (Durchführungsverordnung (EU) 2021/96 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0065: Durchführungsverordnung (EU) 2023/65 der Kommission vom 6. Januar 2023 (ABl. L 6 vom 
9.1.2023, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/58 und (EU) 2023/65 in isländischer und norwegischer Sprache, 
der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 220/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/961] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1428 der Kommission vom 24. August 2022 zur Festlegung der 
Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle auf Perfluoralkylsubstanzen in bestimmten 
Lebensmitteln (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 54zzzzzs (Durchführungsbeschluss 2013/63/EU der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„54zzzzzt. 32022 R 1428: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1428 der Kommission vom 24. August 2022 zur 
Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle auf Perfluoralkylsubstanzen in 
bestimmten Lebensmitteln (ABl. L 221 vom 26.8.2022, S. 66)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1428 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 221 vom 26.8.2022, S. 66.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 221/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/962] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/589 der Kommission vom 10. Januar 2023 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/127 hinsichtlich der Proteinanforderungen an Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, 
die aus Proteinhydrolysaten hergestellt wird (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 77b (Delegierte Verordnung (EU) 2016/127 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0589: Delegierte Verordnung (EU) 2023/589 der Kommission vom 10. Januar 2023 (ABl. L 79 vom 
17.3.2023, S. 40)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/589 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 79 vom 17.3.2023, S. 40.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 217/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/969] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie (EU) 2023/175 der Kommission vom 26. Januar 2023 zur Änderung der Richtlinie 2009/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 2-Methyloxolan (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzzi (Richtlinie 2009/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 L 0175: Richtlinie (EU) 2023/175 der Kommission vom 26. Januar 2023 (ABl. L 25 vom 27.1.2023, S. 67)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2023/175 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 25 vom 27.1.2023, S. 67.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 227/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/970] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/463 der Kommission vom 3. März 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von Osteopontin aus Kuhmilch als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2023/465 der Kommission vom 3. März 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Arsen in bestimmten Lebensmitteln (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Verordnung (EU) 2023/466 der Kommission vom 3. März 2023 zur Änderung der Anhänge II, III und V der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Isoxaben, Novaluron und Tetraconazol in oder auf bestimmten Erzeugnissen (3), berichtigt in 
ABl. L 71 vom 9.3.2023, S. 43, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(5) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0466: Verordnung (EU) 2023/466 der Kommission vom 3. März 2023 (ABl. L 68 vom 6.3.2023, 
S. 55), berichtigt in ABl. L 71 vom 9.3.2023, S. 43“

2. Unter Nummer 54zzzz (Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0465: Verordnung (EU) 2023/465 der Kommission vom 3. März 2023 (ABl. L 68 vom 6.3.2023, 
S. 51)“

3. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„— 32023 R 0463: Durchführungsverordnung (EU) 2023/463 der Kommission vom 3. März 2023 (ABl. L 68 vom 
6.3.2023, S. 32)“

(1) ABl. L 68 vom 6.3.2023, S. 32.
(2) ABl. L 68 vom 6.3.2023, S. 51.
(3) ABl. L 68 vom 6.3.2023, S. 55.
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4. Nach Nummer 227 (Verordnung (EU) 2023/648 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„228. 32023 R 0463: Durchführungsverordnung (EU) 2023/463 der Kommission vom 3. März 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Osteopontin aus Kuhmilch als neuartiges Lebensmittel und zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 68 vom 6.3.2023, S. 32)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/463 sowie der Verordnungen (EU) 2023/465 und (EU) 2023/466, 
berichtigt in ABl. L 71 vom 9.3.2023, S. 43, in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 216/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/971] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/1364 der Kommission vom 4. August 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Blausäure in bestimmten Lebensmitteln (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2022/1370 der Kommission vom 5. August 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Ochratoxin A in bestimmten Lebensmitteln (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 54zzzz (Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der 
Kommission) folgende Gedankenstriche angefügt:

„— 32022 R 1364: Verordnung (EU) 2022/1364 der Kommission vom 4. August 2022 (ABl. L 205 vom 5.8.2022, 
S. 227)

— 32022 R 1370: Verordnung (EU) 2022/1370 der Kommission vom 5. August 2022 (ABl. L 206 vom 8.8.2022, 
S. 11)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2022/1364 und (EU) 2022/1370 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

(1) ABl. L 205 vom 5.8.2022, S. 227.
(2) ABl. L 206 vom 8.8.2022, S. 11.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/972/oj 1/3

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 225/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/972] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/679 der Kommission vom 23. März 2023 zur Änderung der Anhänge II und III der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Pyridaben, Pyridat, Pyriproxyfen und Triclopyr in oder auf bestimmten Erzeugnissen (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2023/710 der Kommission vom 30. März 2023 zur Änderung der Anhänge II, III und V der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an 
Rückständen von Brompropylat, Chloridazon, Fenpropimorph, Imazaquin und Tralkoxydim in oder auf 
bestimmten Erzeugnissen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/612 der Kommission vom 17. März 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 307/2012 in Bezug auf bestimmte Verfahren für die Bewertung der Sicherheit 
eines zu prüfenden Stoffes oder einer Gruppe von zu prüfenden Stoffen durch die Union (3) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/652 der Kommission vom 20. März 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von gerösteten und gepufften Kernen der Samen von Euryale ferox Salisb. (Makhana) als 
traditionelles Lebensmittel aus einem Drittland gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission (4)
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/667 der Kommission vom 22. März 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens getrockneter Nüsse von Canarium indicum L. als traditionelles Lebensmittel aus einem Drittland 
und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(6) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(7) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

(1) ABl. L 86 vom 24.3.2023, S. 6.
(2) ABl. L 93 vom 31.3.2023, S. 57.
(3) ABl. L 80 vom 20.3.2023, S. 89.
(4) ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 23.
(5) ABl. L 84 vom 23.3.2023, S. 3.
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 54zzy (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates) werden folgende 
Gedankenstriche angefügt:

„— 32023 R 0679: Verordnung (EU) 2023/679 der Kommission vom 23. März 2023 (ABl. L 86 vom 24.3.2023, S. 6)

— 32023 R 0710: Verordnung (EU) 2023/710 der Kommission vom 30. März 2023 (ABl. L 93 vom 31.3.2023, 
S. 57)“

2. Unter Nummer 54zzzzzn (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 307/2012 der Kommission) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0612: Durchführungsverordnung (EU) 2023/612 der Kommission vom 17. März 2023 (ABl. L 80 vom 
20.3.2023, S. 89)“

3. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„— 32023 R 0652: Durchführungsverordnung (EU) 2023/652 der Kommission vom 20. März 2023 (ABl. L 81 vom 
21.3.2023, S. 23)

— 32023 R 0667: Durchführungsverordnung (EU) 2023/667 der Kommission vom 22. März 2023 (ABl. L 84 vom 
23.3.2023, S. 3)“

4. Nach Nummer 223 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/948 der Kommission) werden folgende Nummern angefügt:

„224. 32023 R 0652: Durchführungsverordnung (EU) 2023/652 der Kommission vom 20. März 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von gerösteten und gepufften Kernen der Samen von Euryale ferox Salisb. 
(Makhana) als traditionelles Lebensmittel aus einem Drittland gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der 
Kommission (ABl. L 81 vom 21.3.2023, S. 23)

225. 32023 R 0667: Durchführungsverordnung (EU) 2023/667 der Kommission vom 22. März 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens getrockneter Nüsse von Canarium indicum L. als traditionelles Lebensmittel 
aus einem Drittland und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 84 vom 
23.3.2023, S. 3)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2023/679 und (EU) 2023/710 sowie der Durchführungsverordnungen 
(EU) 2023/612, (EU) 2023/652 und (EU) 2023/667 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 229/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/973] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/859 der Kommission vom 25. April 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 hinsichtlich der Spezifikationen des neuartigen Lebensmittels 2′- 
Fucosyllactose (mikrobiell), um dessen Erzeugung mit einem abgeleiteten Stamm von Corynebacterium glutamicum 
ATCC 13032 zu genehmigen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/931 der Kommission vom 8. Mai 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 im Hinblick auf die Bedingungen für die Verwendung des traditionellen 
Lebensmittels aus einem Drittland Aufguss aus Kaffeeblättern der Arten Coffea arabica L. und/oder Coffea canephora 
Pierre ex A. Froehner (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/937 der Kommission vom 10. Mai 2023 zur Berichtigung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 hinsichtlich der Aufnahme von „aus Weizenstärke hergestelltem 
phosphatiertem Distärkephosphat“ in die Unionsliste der neuartigen Lebensmittel (3) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/938 der Kommission vom 10. Mai 2023 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 hinsichtlich der Verwendungsbedingungen für das neuartige 
Lebensmittel Biomasse der Hefe Yarrowia lipolytica (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/943 der Kommission vom 11. Mai 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von Cellobiose als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(6) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(7) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„— 32023 R 0859: Durchführungsverordnung (EU) 2023/859 der Kommission vom 25. April 2023 (ABl. L 111 
vom 26.4.2023, S. 17)

— 32023 R 0931: Durchführungsverordnung (EU) 2023/931 der Kommission vom 8. Mai 2023 (ABl. L 124 vom 
10.5.2023, S. 1)

(1) ABl. L 111 vom 26.4.2023, S. 17.
(2) ABl. L 124 vom 10.5.2023, S. 1.
(3) ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 12.
(4) ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 16.
(5) ABl. L 126 vom 12.5.2023, S. 41.
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— 32023 R 0937: Durchführungsverordnung (EU) 2023/937 der Kommission vom 10. Mai 2023 (ABl. L 125 vom 
11.5.2023, S. 12)

— 32023 R 0938: Durchführungsverordnung (EU) 2023/938 der Kommission vom 10. Mai 2023 (ABl. L 125 vom 
11.5.2023, S. 16)

— 32023 R 0943: Durchführungsverordnung (EU) 2023/943 der Kommission vom 11. Mai 2023 (ABl. L 126 vom 
12.5.2023, S. 41)“

2. Nach Nummer 235 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/52 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„236. 32023 R 0943: Durchführungsverordnung (EU) 2023/943 der Kommission vom 11. Mai 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Cellobiose als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 126 vom 12.5.2023, S. 41)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2023/859, (EU) 2023/931, (EU) 2023/937, (EU) 2023/938 und ( 
EU) 2023/943 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 245/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/974] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1667 der Kommission vom 8. August 2023 mit Vorschriften für die 
Anwendung der Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Entwurfs-, Bau- 
und Leistungsanforderungen sowie der Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Durchführungs
verordnung (EU) 2022/1157 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1157 der Kommission (2), die in das EWR-Abkommen aufgenommen 
wurde, wird mit der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1667 aufgehoben und ist daher aus dem EWR- 
Abkommen zu streichen.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXXII des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 3 (Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/1157 der Kommission) folgende Fassung:

„32023 R 1667: Durchführungsverordnung (EU) 2023/1667 der Kommission vom 8. August 2023 mit Vorschriften für 
die Anwendung der Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Entwurfs-, Bau- 
und Leistungsanforderungen sowie der Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Durchführungs
verordnung (EU) 2022/1157 (ABl. L 215 vom 31.8.2023, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1667 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 215 vom 31.8.2023, S. 1.
(2) ABl. L 180 vom 6.7.2022, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 215/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/975] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte für Dioxine und dioxinähnliche PCB in bestimmten Lebensmitteln (1)
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzz (Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 2002: Verordnung (EU) 2022/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2022 (ABl. L 274 vom 24.10.2022, 
S. 64)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/2002 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 274 vom 24.10.2022, S. 64.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 228/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/976] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2534 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von Beta-Lactoglobulin (β-Lactoglobulin) aus Kuhmilch als neuartiges Lebensmittel und zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2535 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens gefriergetrockneter Myzelien von Antrodia camphorata in Pulverform als neuartiges Lebensmittel 
und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/4 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Genehmigung des Inverkehr
bringens von Vitamin-D2-Pilzpulver als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/5 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Genehmigung des Inverkehr
bringens von teilweise entfettetem Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille) als neuartiges Lebensmittel und zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/6 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Genehmigung des Inverkehr
bringens von mit Myzelien von Lentinula edodes (Shiitake-Pilz) fermentiertem Erbsen- und Reisprotein als neuartiges 
Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (5) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(6) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/7 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur Genehmigung des Inverkehr
bringens von Lacto-N-tetraose, erzeugt durch abgeleitete Stämme von Escherichia coli BL21(DE3), als neuartiges 
Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (6) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(7) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/52 der Kommission vom 4. Januar 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von 3-Fucosyllactose aus einem abgeleiteten Stamm von Escherichia coli BL21(DE3) als neuartiges 
Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (7) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(8) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(9) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

(1) ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 85.
(2) ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 91.
(3) ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 3.
(4) ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 9.
(5) ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 16.
(6) ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 21.
(7) ABl. L 3 vom 5.1.2023, S. 1.
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„— 32022 R 2534: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2534 der Kommission vom 21. Dezember 2022
(ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 85)

— 32022 R 2535: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2535 der Kommission vom 21. Dezember 2022
(ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 91)

— 32023 R 0004: Durchführungsverordnung (EU) 2023/4 der Kommission vom 3. Januar 2023 (ABl. L 2 vom 
4.1.2023, S. 3)

— 32023 R 0005: Durchführungsverordnung (EU) 2023/5 der Kommission vom 3. Januar 2023 (ABl. L 2 vom 
4.1.2023, S. 9)

— 32023 R 0006: Durchführungsverordnung (EU) 2023/6 der Kommission vom 3. Januar 2023 (ABl. L 2 vom 
4.1.2023, S. 16)

— 32023 R 0007: Durchführungsverordnung (EU) 2023/7 der Kommission vom 3. Januar 2023 (ABl. L 2 vom 
4.1.2023, S. 21)

— 32023 R 0052: Durchführungsverordnung (EU) 2023/52 der Kommission vom 4. Januar 2023 (ABl. L 3 vom 
5.1.2023, S. 1)“

2. Nach Nummer 228 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/463 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt:

„229. 32022 R 2534: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2534 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Beta-Lactoglobulin (β-Lactoglobulin) aus Kuhmilch als neuartiges 
Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 328 vom 22.12.2022, 
S. 85)

230. 32022 R 2535: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2535 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens gefriergetrockneter Myzelien von Antrodia camphorata in Pulverform als 
neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 91)

231. 32023 R 0004: Durchführungsverordnung (EU) 2023/4 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Vitamin-D2-Pilzpulver als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 3)

232. 32023 R 0005: Durchführungsverordnung (EU) 2023/5 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von teilweise entfettetem Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille) als 
neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (ABl. L 2 vom 
4.1.2023, S. 9)

233. 32023 R 0006: Durchführungsverordnung (EU) 2023/6 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von mit Myzelien von Lentinula edodes (Shiitake-Pilz) fermentiertem 
Erbsen- und Reisprotein als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 16)

234. 32023 R 0007: Durchführungsverordnung (EU) 2023/7 der Kommission vom 3. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von Lacto-N-tetraose, erzeugt durch abgeleitete Stämme von Escherichia coli 
BL21(DE3), als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 
(ABl. L 2 vom 4.1.2023, S. 21)

235. 32023 R 0052: Durchführungsverordnung (EU) 2023/52 der Kommission vom 4. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von 3-Fucosyllactose aus einem abgeleiteten Stamm von Escherichia coli 
BL21(DE3) als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 
(ABl. L 3 vom 5.1.2023, S. 1)“

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2022/2534, (EU) 2022/2535, (EU) 2023/4, (EU) 2023/5, 
(EU) 2023/6, (EU) 2023/7 und (EU) 2023/52 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 218/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/977] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/1922 der Kommission vom 10. Oktober 2022 zur Änderung des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 231/2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der Verordnung (EG) 
Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatzstoffe hinsichtlich der 
Spezifikationen für Rebaudioside M, D und AM, die durch enzymatische Konversion von gereinigten Blattextrakten 
der Steviapflanze gewonnen werden, und der Spezifikationen für Rebaudiosid M, das durch Enzymmodifikation 
von Steviolglycosiden aus Stevia (E 960c(i)) gewonnen wird (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2022/1923 der Kommission vom 10. Oktober 2022 zur Änderung von Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von 
Ascorbinsäure (E 300), Natriumascorbat (E 301) und Calciumascorbat (E 302) bei Thunfisch (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 54zzzzr (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1923: Verordnung (EU) 2022/1923 der Kommission vom 10. Oktober 2022 (ABl. L 264 vom 
11.10.2022, S. 8)“

2. Unter Nummer 69 (Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 R 1922: Verordnung (EU) 2022/1922 der Kommission vom 10. Oktober 2022 (ABl. L 264 vom 
11.10.2022, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2022/1922 und (EU) 2022/1923 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 264 vom 11.10.2022, S. 1.
(2) ABl. L 264 vom 11.10.2022, S. 8.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 233/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/978] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/866 der Kommission vom 24. Februar 2023 zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Perfluoroctansäure (PFOA), ihrer Salze 
und PFOA-verwandter Verbindungen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12w (Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0866: Delegierte Verordnung (EU) 2023/866 der Kommission vom 24. Februar 2023 (ABl. L 113 vom 
28.4.2023, S. 5)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/866 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 113 vom 28.4.2023, S. 5.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 243/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2024/979] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/2279 der Kommission vom 1. August 2022 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung der Anzahl und Titel der 
Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das 
Bezugsjahr 2023 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1399 der Kommission vom 1. August 2022 zur Festlegung der 
technischen Angaben des Datensatzes, zur Festlegung der technischen Formate für die Übermittlung von 
Informationen und zur Festlegung der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte über die Durchführung 
einer Stichprobenerhebung im Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das 
Bezugsjahr 2023 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XXI des EWR-Abkommens werden nach Nummer 18qo (Delegierte Verordnung (EU) 2021/466 der 
Kommission) folgende Nummern eingefügt:

„18qp. 32022 R 1399: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1399 der Kommission vom 1. August 2022 zur Festlegung 
der technischen Angaben des Datensatzes, zur Festlegung der technischen Formate für die Übermittlung von 
Informationen und zur Festlegung der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte über die Durchführung 
einer Stichprobenerhebung im Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das 
Bezugsjahr 2023 gemäß der Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 213 
vom 16.8.2022, S. 13)

18qq. 32022 R 2279: Delegierte Verordnung (EU) 2022/2279 der Kommission vom 1. August 2022 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung der Anzahl und 
Titel der Variablen für den Bereich Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien für das 
Bezugsjahr 2023 (ABl. L 301 vom 22.11.2022, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2279 und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1399 in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, 
ist verbindlich.

(1) ABl. L 301 vom 22.11.2022, S. 1.
(2) ABl. L 213 vom 16.8.2022, S. 13.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2024/979  25.4.2024



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/979/oj 2/2

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 246/2023 

Der Beschluss wurde zurückgezogen.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 241/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2024/983] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/827 der Kommission vom 11. Oktober 2022 zur Festlegung technischer 
Regulierungsstandards zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 im Hinblick auf die vorherige 
Erlaubnis zur Verringerung von Eigenmitteln und die Anforderungen im Zusammenhang mit Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14aa (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0827: Delegierte Verordnung (EU) 2023/827 der Kommission vom 11. Oktober 2022 (ABl. L 104 vom 
19.4.2023, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/827 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 104 vom 19.4.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 244/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Protokoll 31 (über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der 
vier Freiheiten) zum EWR-Abkommen [2024/984] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
die Artikel 86 und 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens sollte auf den Beschluss (EU) 2023/936 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über ein Europäisches Jahr der Kompetenzen (1)
ausgeweitet werden.

(2) Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit zu 
ermöglichen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird in Artikel 4 Nummer 8 folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32023 D 0936: Beschluss (EU) 2023/936 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über ein 
Europäisches Jahr der Kompetenzen (ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 1)“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens in 
Kraft. *

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 232/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/985] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/699 der Kommission vom 29. März 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 297/95 des Rates zwecks Anpassung der Gebühren der Europäischen Arzneimittel-Agentur an die Inflationsrate 
mit Wirkung vom 1. April 2023 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 15h (Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0699: Verordnung (EU) 2023/699 der Kommission vom 29. März 2023 (ABl. L 92 vom 30.3.2023, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/699 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 92 vom 30.3.2023, S. 1.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 230/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/986] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/113 der Kommission vom 16. Januar 2023 zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens von 3’-Sialyllactose-Natriumsalz, erzeugt durch abgeleitete Stämme von Escherichia coli 
BL21(DE3), als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 (1) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/439 der Kommission vom 16. Dezember 2022 zur Änderung des Anhangs 
der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Zulassung der Verwendung 
von Nicotinamid-Ribosidchlorid als Niacinquelle in Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke und 
Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 77 (Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0439: Delegierte Verordnung (EU) 2023/439 der Kommission vom 16. Dezember 2022 (ABl. L 64 vom 
1.3.2023, S. 1)“

2. Unter Nummer 124b (Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„— 32023 R 0113: Durchführungsverordnung (EU) 2023/113 der Kommission vom 16. Januar 2023 (ABl. L 15 
vom 17.1.2023, S. 1)“

3. Nach Nummer 236 (Durchführungsverordnung (EU) 2023/943 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„237. 32023 R 0113: Durchführungsverordnung (EU) 2023/113 der Kommission vom 16. Januar 2023 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von 3’-Sialyllactose-Natriumsalz, erzeugt durch abgeleitete Stämme von 
Escherichia coli BL21(DE3), als neuartiges Lebensmittel und zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/2470 (ABl. L 15 vom 17.1.2023, S. 1)“

(1) ABl. L 15 vom 17.1.2023, S. 1.
(2) ABl. L 64 vom 1.3.2023, S. 1.
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Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/439 und der Durchführungsverordnung (EU) 2023/113 in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, 
ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 234/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/987] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/1991 der Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Genehmigung von 
Didecyldimethylammoniumchlorid als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1 und 2 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Verordnung (EU) 2023/1132 der Kommission vom 8. Juni 2023 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf krebserzeugende, erbgutverändernde oder 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe, die Beschränkungen unterliegen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 12zzzzzzzzy (Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2298 der Kommission) wird folgende Nummer 
eingefügt:

„12zzzzzzzzz. 32022 R 1991: Durchführungsverordnung (EU) 2022/1991 der Kommission vom 20. Oktober 2022
(ABl. L 273 vom 21.10.2022, S. 11)“

2. Unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 1132: Verordnung (EU) 2023/1132 der Kommission vom 8. Juni 2023 (ABl. L 149 vom 9.6.2023, 
S. 49)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/1132 und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1991 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 273 vom 21.10.2022, S. 11.
(2) ABl. L 149 vom 9.6.2023, S. 49.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/991/oj 1/2

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 242/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2024/991] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2022/2294 der Kommission vom 23. November 2022 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Statistiken über Gesundheitsversorgungs
einrichtungen, Humanressourcen im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nutzung der Gesundheits
versorgung (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 18oe (Verordnung (EU) 2018/255 der Kommission) Folgendes 
eingefügt:

„18of. 32022 R 2294: Verordnung (EU) 2022/2294 der Kommission vom 23. November 2022 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Statistiken über 
Gesundheitsversorgungseinrichtungen, Humanressourcen im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nutzung der 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 304 vom 24.11.2022, S. 42)

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:

Liechtenstein wird von der Meldung von Daten zur Zahl der chirurgischen Eingriffe gemäß Anhang II Abschnitt 7 
ausgenommen, sofern in Liechtenstein höchstens drei Anbieter von chirurgischen Eingriffen tätig sind. Diese 
Ausnahme gilt nicht, wenn das öffentliche Krankenhaus Liechtensteins die einzige Einrichtung in dem Land ist, die 
chirurgische Eingriffe anbietet.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/2294 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 304 vom 24.11.2022, S. 42.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 240/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 
Informationsgesellschaft) des EWR-Abkommens [2024/992] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über einen 
Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der Europäischen Union (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1669 der Kommission vom 10. November 2020 über ein Pilotprojekt zur 
Anwendung bestimmter in der Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 
Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der Europäischen Union enthaltener 
Bestimmungen zur Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang XI des EWR-Abkommens werden nach Nummer 5ocb (Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1524 der 
Kommission) folgende Nummern eingefügt:

„5od. 32018 R 1807: Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018
über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der Europäischen Union (ABl. L 303 
vom 28.11.2018, S. 59)

5oda. 32020 D 1669: Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1669 der Kommission vom 10. November 2020 über ein 
Pilotprojekt zur Anwendung bestimmter in der Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der Europäischen Union 
enthaltener Bestimmungen zur Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(ABl. L 377 vom 11.11.2020, S. 10)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/1807 und des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/1669 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

(1) ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 59.
(2) ABl. L 377 vom 11.11.2020, S. 10.
* Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 239/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/993] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Richtlinie (EU) 2022/2100 der Kommission vom 29. Juni 2022 zur Änderung der 
Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Rücknahme bestimmter 
Ausnahmen in Bezug auf erhitzte Tabakerzeugnisse (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XXV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 3 (Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 L 2100: Delegierte Richtlinie (EU) 2022/2100 der Kommission vom 29. Juni 2022 (ABl. L 283 vom 3.11.2022, 
S. 4)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinie (EU) 2022/2100 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen, oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 6/2022 
vom 4. Februar 2022 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 283 vom 3.11.2022, S. 4.
(2) ABl. L 175 vom 30.6.2022, S. 12.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 238/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1006] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie (EU) 2022/2380 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Änderung 
der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XVIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 4zzr (Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„– 32022 L 2380: Richtlinie (EU) 2022/2380 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022
(ABl. L 315 vom 7.12.2022, S. 30)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2022/2380 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 315 vom 7.12.2022, S. 30.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 236/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1007] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/680 der Kommission vom 23. März 2023 zur Genehmigung von Alkyl 
(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) als Wirkstoff zur Verwendung in 
Biozidprodukten der Produktart 1 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 12zzzzzzzzzc (Durchführungsbeschluss 
(EU) 2023/460 der Kommission) folgende Nummer angefügt:

„12zzzzzzzzzd. 32023 R 0680: Durchführungsverordnung (EU) 2023/680 der Kommission vom 23. März 2023 zur 
Genehmigung von Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) als Wirkstoff zur Verwendung 
in Biozidprodukten der Produktart 1 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 86 vom 24.3.2023, S. 41)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/680 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

(1) ABl. L 86 vom 24.3.2023, S. 41.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 237/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1008] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2305 der Kommission vom 24. November 2022 zur Erneuerung der 
Genehmigung für Fischöl als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2314 der Kommission vom 25. November 2022 zur Erneuerung der 
Genehmigung für den Wirkstoff Pythium oligandrum Stamm M1 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt:

„– 32022 R 2305: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2305 der Kommission vom 24. November 2022 (ABl. L 305 
vom 25.11.2022, S. 53)

– 32022 R 2314: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2314 der Kommission vom 25. November 2022 (ABl. L 307 
vom 28.11.2022, S. 47)“

2. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzzz (Durchführungsverordnung (EU) 2022/2315 der Kommission) werden folgende 
Nummern angefügt:

„13zzzzzzzzzzzzza. 32022 R 2305: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2305 der Kommission vom 24. November 
2022 zur Erneuerung der Genehmigung für Fischöl als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 305 vom 25.11.2022, S. 53)

13zzzzzzzzzzzzzb. 32022 R 2314: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2314 der Kommission vom 25. November 
2022 zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Pythium oligandrum Stamm M1 gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 307 vom 28.11.2022, S. 47)“

(1) ABl. L 305 vom 25.11.2022, S. 53.
(2) ABl. L 307 vom 28.11.2022, S. 47.
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Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2022/2305 und (EU) 2022/2314 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 235/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1009] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/458 der Kommission vom 1. März 2023 über die Nichtgenehmigung 
bestimmter Wirkstoffe zur Verwendung in Biozidprodukten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/459 der Kommission vom 2. März 2023 zur Nichtgenehmigung von 
2,2-Dibrom-2-cyanacetamid (DBNPA) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 4 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(3) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/460 der Kommission vom 2. März 2023 zur Verschiebung des 
Ablaufdatums der Genehmigung von Imidacloprid zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18 gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden nach Nummer 12zzzzzzzzz (Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/1991 der Kommission) folgende Nummern eingefügt:

„12zzzzzzzzza. 32023 D 0458: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/458 der Kommission vom 1. März 2023 über die 
Nichtgenehmigung bestimmter Wirkstoffe zur Verwendung in Biozidprodukten gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 51)

12zzzzzzzzzb. 32023 D 0459: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/459 der Kommission vom 2. März 2023 zur 
Nichtgenehmigung von 2,2-Dibrom-2-cyanacetamid (DBNPA) als alten Wirkstoff zur Verwendung in 
Biozidprodukten der Produktart 4 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 54)

12zzzzzzzzzc. 32023 D 0460: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/460 der Kommission vom 2. März 2023 zur 
Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Imidacloprid zur Verwendung in 
Biozidprodukten der Produktart 18 gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 58)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2023/458, (EU) 2023/459 und (EU) 2023/460 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

(1) ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 51.
(2) ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 54.
(3) ABl. L 67 vom 3.3.2023, S. 58.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

ABl. L vom 25.4.2024 DE  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 231/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1010] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2023/411 der Kommission vom 23. Februar 2023 zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/1871 hinsichtlich der Anwendung der Referenzwerte für Maßnahmen in Bezug auf Nitrofurane und ihre 
Metaboliten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12e (Verordnung (EU) 2019/1871 der Kommission) 
Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32023 R 0411: Verordnung (EU) 2023/411 der Kommission vom 23. Februar 2023 (ABl. L 59 vom 24.2.2023, S. 8)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2023/411 der Kommission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

(1) ABl. L 59 vom 24.2.2023, S. 8.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER

ABl. L vom 25.4.2024 DE  



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 208/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1079] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/163 der Kommission vom 7. Februar 2022 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich funktioneller 
Anforderungen an die Marktüberwachung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird nach Nummer 51d (Delegierte Verordnung (EU) 2022/545 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt:

„51e. 32022 R 0163: Durchführungsverordnung (EU) 2022/163 der Kommission vom 7. Februar 2022 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich funktioneller Anforderungen an die Marktüberwachung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten (ABl. L 27 vom 8.2.2022, S. 1)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/163 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen, oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 49/2022 
vom 18. März 2022 (2). *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Amtsblatt 
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(1) ABl. L 27 vom 8.2.2022, S. 1.
(2) ABl. L 182 vom 7.7.2022, S. 19.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 209/2023 

vom 22. September 2023

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2024/1080] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/207 der Kommission vom 24. November 2022 zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Musters des Zertifikats zur 
Bestätigung der Einhaltung der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion (1) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen.

(2) Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
EWR-Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54b (Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 32023 R 0207: Delegierte Verordnung (EU) 2023/207 der Kommission vom 24. November 2022 (ABl. L 29 vom 
1.2.2023, S. 6)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/207 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR- 
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 23. September 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen. *

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L 

2024/1080 25.4.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1080/oj 1/2

(1) ABl. L 29 vom 1.2.2023, S. 6.
* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.



Geschehen zu Brüssel am 22. September 2023.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Präsident

Pascal SCHAFHAUSER
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BESCHLUSS (EU) 2024/1177 DER KOMMISSION 

vom 23. April 2024

über die Aussetzung der Zulassung von Ausrüstungen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt mit 
„EU-Stempel“-Kennzeichnung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung 
detaillierter Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit (1), insbesondere 
auf Nummer 12.0.4.1 deren Anhangs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die detaillierten Maßnahmen für die Umsetzung der in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten gemeinsamen Grundstandards umfassen Verfahren für die 
Zulassung und den Einsatz von Ausrüstungen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt.

(2) Auf dieser Grundlage wird mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ein harmonisiertes Zulassungs
verfahren für den Einbau von Ausrüstungen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt festgelegt, damit eine 
bestmögliche Umsetzung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit gewährleistet ist.

(3) Mit dem Beschluss (EU) 2021/2147 der Kommission (3) wurde eine konsolidierte Liste erstellt, in der die 
zugelassenen Ausrüstungen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt, die mit der „EU-Stempel“-Kennzeichnung für 
Ausrüstungen nach Bestätigung durch den gemeinsamen Bewertungsprozess der Europäischen Zivilluftfahrt
konferenz versehen sind und die in der gesamten Union eingebaut und verwendet werden dürfen, geführt werden.

(4) Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und insbesondere Nummer 12.0.4.1 deren Anhangs kann 
die Kommission auf Ersuchen der Mitgliedstaaten oder von Amts wegen den Kennzeichnungsstatus „EU-Stempel“ 
einer Sicherheitsausrüstung ohne Vorankündigung aussetzen, wenn sie Informationen erhält, aus denen hervorgeht, 
dass die Ausrüstung nicht den der Genehmigung zugrunde liegenden Standard erfüllt. Sicherheitsausrüstungen, 
deren Kennzeichnungsstatus „EU-Stempel“ ausgesetzt ist, können nicht mehr eingesetzt werden, und die bereits 
eingebauten Teile müssen gegebenenfalls durch Ausgleichsmaßnahmen ergänzt werden.

(5) Bei der Kommission eingegangene technische Informationen zeigen, dass eine bestimmte Konfiguration von dem 
Standard C3 entsprechenden Sprengstoffdetektoren für Handgepäck (Explosive Detection System Equipment for 
Cabin Baggage, EDSCB), die derzeit in der „Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette — Sicherheitsausrüstung“ 
aufgeführt ist, nicht die erforderliche Leistung hinsichtlich der Kontrolle von Flüssigkeiten, Aerosolen und Gelen 
(Liquids, Aerosols and Gels, LAG) im Gepäck erbringt. Eine solche Konfiguration könnte weiterhin im Einklang mit 
der Betriebskonzeption für die dem Standard C3 entsprechenden EDSCB betrieben werden, wobei jedoch das 
Volumen der einzelnen LAG-Behälter 330 ml nicht überschreiten darf.

(6) Die konsolidierte Unionsdatenbank, in der Ausrüstungen geführt werden, die in der gesamten Union eingebaut und 
verwendet werden dürfen, sollte entsprechend aktualisiert werden —
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(1) Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen für die 
Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit (ABl. L 299 vom 14.11.2015, S. 1).

(2) Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die 
Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

(3) Beschluss (EU) 2021/2147 der Kommission vom 3. Dezember 2021 über die Zulassung von Ausrüstungen für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt mit „EU-Stempel“-Kennzeichnung (ABl. L 433 vom 6.12.2021, S. 25).



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die „EU-Stempel“-Kennzeichnung für die dem Standard C3 entsprechenden Sprengstoffdetektoren für Handgepäck in der 
Konfiguration, die derzeit in der „Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette — Sicherheitsausrüstung“ mit der 
Bezeichnung „HI-SCAN 6040 CTiX“ und mit dem Detektions-Algorithmus 20-50-00 unter der eindeutigen 
alphanumerischen Kennung EDSCB00110 aufgeführt ist, wird ausgesetzt. Die Geräte in dieser Konfiguration dürfen nur 
im Einklang mit der Betriebskonzeption für die dem Standard C3 entsprechenden EDSCB betrieben werden, wobei das 
Volumen der einzelnen LAG-Behälter 330 ml nicht überschreiten darf.

Artikel 2

Die „Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette — Sicherheitsausrüstungen“ ist entsprechend zu aktualisieren.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 23. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1185 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung von Orthophosphorsäure als Futtermittelzusatzstoff für alle 
Tierarten und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung und Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Orthophosphorsäure wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 der Kommission (2) für die 
Dauer von zehn Jahren als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung 
von Orthophosphorsäure als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten gestellt; in diesem Zusammenhang wurde die 
Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Konservierungsstoffe“ beantragt. Dem Antrag waren die gemäß Artikel 14 Absatz 2 der genannten Verordnung 
vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) kam in ihrer Stellungnahme vom 
27. September 2023 (3) zu dem Ergebnis, dass Orthophosphorsäure unter den derzeit zugelassenen Verwendungsbe
dingungen für die Zieltierarten und die Umwelt weiterhin sicher ist. Sie kam ferner zu dem Schluss, dass der 
Zusatzstoff ätzend für Augen und Haut ist und als gefährlich für die Atemwege betrachtet werden sollte. Die 
Behörde war der Auffassung, dass eine Bewertung der Wirksamkeit von Orthophosphorsäure nicht erforderlich ist, 
da der Antrag auf Verlängerung der Zulassung keinen Vorschlag zur Änderung oder Ergänzung der Bedingungen 
der ursprünglichen Zulassung in dieser Hinsicht enthält.

(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen aus der Bewertung der Methode zur Analyse von Orthophosphorsäure als Futtermittelzusatzstoff im 
Rahmen der vorherigen Zulassung gültig und auf den vorliegenden Antrag anwendbar sind. Gemäß Artikel 5 
Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (4) ist daher kein Evaluierungsbericht des 
Referenzlabors erforderlich.

(6) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass Orthophosphorsäure die Bedingungen gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt. Daher sollte die Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden. 
Außerdem ist die Kommission der Ansicht, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden. Diese Maßnahmen 
sollten andere Anforderungen des Unionsrechts für die Sicherheit der Arbeitskräfte unberührt lassen.
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(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 der Kommission vom 25. Oktober 2013 zur Zulassung von Orthophosphorsäure als 

Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten (ABl. L 288 vom 30.10.2013, S. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1055/ 
oj).

(3) EFSA Journal 2023; 21(10):8361.
(4) Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission vom 4. März 2005 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) 

Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen 
Referenzlaboratoriums in Bezug auf Anträge auf Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 59 vom 5.3.2005, S. 8, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).



(7) Infolge der Verlängerung der Zulassung von Orthophosphorsäure als Futtermittelzusatzstoff sollte die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 aufgehoben werden.

(8) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für Orthophosphorsäure aus 
Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit 
sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Verlängerung der Zulassung ergeben.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für den im Anhang beschriebenen Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und 
die Funktionsgruppe „Konservierungsstoffe“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen 
verlängert.

Artikel 2

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1055/2013 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Der im Anhang genannte Stoff und die diesen enthaltenden Vormischungen, die vor dem 15. November 2024
gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Misch- und Einzelfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor dem 15. Mai 2025 gemäß 
den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur Erschöpfung 
der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere 
bestimmt sind.

(3) Misch- und Einzelfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor dem 15. Mai 2026 gemäß 
den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur Erschöpfung 
der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für nicht zur Lebensmittelerzeugung genutzte 
Tiere bestimmt sind.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzst-
offs

Zusatzstoff
Zusammensetzung, chemische 

Bezeichnung, Beschreibung, 
Analysemethode

Tierart 
oder 

Tierkateg-
orie

Höchstalter

Mindestge-
halt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassungmg/kg Alleinfuttermittel mit 

einem Feuchtigkeitsgehalt von 
12 %

Kategorie: technologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Konservierungsstoffe

1a338 Orthophosphor
säure

Zusammensetzung des Zusatzstoffs

Orthophosphorsäure
(67 %–85,7 %) Gew.-% (wässrige 
Lösung)

flüchtige Säure: ≤ 10 mg/kg (als Essig
säure)
Chloride: ≤ 200 mg/kg (als Chlor)
Sulfate: ≤ 1 500 mg/kg (als CaSO4)

———————————————
——————————————

Charakterisierung des Wirkstoffs
Orthophosphorsäure H3PO4

CAS-Nr. 7664-38-2

———————————————
———————————————

Analysemethode (1)
Zur Bestimmung von Orthopho
sphorsäure im Futtermittelzusatzstoff: 
Titration mit Natriumhydroxid (JECFA, 
Monographie „Phosphorsäure“)
Zur Bestimmung des Gesamtpho
sphorgehalts in Vormischungen: 
Methode auf Grundlage der Verord
nung (EG) Nr. 152/2009 der Kommis
sion (Anhang III)

Alle Tier
arten

— — — 1. Der Phosphorgehalt ist auf 
dem Etikett des Zusatzstoffs 
und der Vormischungen an
zugeben.

2. Die Futtermittelunterneh
mer müssen für die Verwen
der des Zusatzstoffs und der 
Vormischungen operative 
Verfahren und organisatori
sche Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken auf
grund der Verwendung zu 
vermeiden. Können diese 
Risiken durch solche Ver
fahren und Maßnahmen 
nicht beseitigt werden, so 
sind Zusatzstoff und Vormi
schungen mit persönlicher 
Haut-, Augen- und Atem
schutzausrüstung zu ver
wenden.

15. Mai 2034

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1186 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Zulassung von ätherischem Zimtrindenöl und ätherischem Zimtblätteröl aus Cinnamomum 
verum J. Presl als Zusatzstoffe in Futtermitteln für bestimmte Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung. Artikel 10 Absatz 2 der genannten Verordnung sieht für Zusatzstoffe, die gemäß der 
Richtlinie 70/524/EWG des Rates (2) zugelassen wurden, eine Neubewertung vor.

(2) Die Stoffe ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl wurden gemäß der 
Richtlinie 70/524/EWG auf unbegrenzte Zeit als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten zugelassen. In der 
Folge wurden diese Stoffe gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 als bereits 
bestehende Produkte in das Register der Futtermittelzusatzstoffe eingetragen.

(3) Nach Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 in Verbindung mit deren Artikel 7 wurde ein Antrag 
auf Zulassung von ätherischem Zimtrindenöl und ätherischem Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl als 
Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten gestellt. Der Antragsteller beantragte die Einordnung der Zusatzstoffe in 
die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe „Aromastoffe“. Dem Antrag waren die 
nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Der Antragsteller beantragte, dass die Zusatzstoffe auch zur Verwendung in Tränkwasser zugelassen werden. Gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist jedoch die Zulassung von „Aromastoffen“ zur Verwendung in Tränkwasser 
nicht erlaubt. Daher sollte die Verwendung dieser Zusatzstoffe in Tränkwasser nicht zugelassen werden.

(5) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
27. September 2022 (3) den Schluss, dass ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum 
verum J. Presl unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen für kurzlebige Tiere (zur Mast bestimmte Tiere), 
einschließlich Ferkeln und anderer Suidae von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, sicher sind. Sie kam ferner zu 
dem Schluss, dass beide Zusatzstoffe für Verbraucher und Umwelt sicher sind. Die Behörde wies darauf hin, dass sie 
aufgrund des Vorkommens von Styrol in ätherischem Zimtrindenöl und ätherischem Zimtblätteröl keine 
Schlussfolgerung zur Sicherheit der Zusatzstoffe für langlebige Tiere und Zuchttiere, einschließlich Jungtieren für 
Lege-/Zucht-/Reproduktionszwecke, ziehen könne. Darüber hinaus kam die Behörde zu dem Schluss, dass 
ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl als haut- und augenreizend 
sowie als Haut- und Inhalationsallergene betrachtet werden sollten. Sie stellte ferner fest, dass Zimtblätteröl und 
Zimtrindenöl aufgrund des Vorkommens von Safrol ≥ 0,1 % als krebserzeugend (Kategorie 1B) eingestuft werden 
und entsprechend behandelt werden sollten. Die Behörde gelangte außerdem zu dem Schluss, dass die Wirksamkeit 
nicht weiter nachgewiesen werden muss, da die Stoffe als Aromastoffe in Lebensmitteln anerkannt sind und ihre 
Funktion in Futtermitteln im Wesentlichen derjenigen in Lebensmitteln gleicht. Sie hat außerdem den Bericht über 
die Methoden zur Analyse der Futtermittelzusatzstoffe in Futtermitteln, den das mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat, geprüft.
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(6) Anschließend zog der Antragsteller den Antrag auf Zulassung von ätherischem Zimtrindenöl und ätherischem 
Zimtblätteröl von Cinnamomum verum J. Presl für alle Tierarten und -kategorien zurück, außer für Ferkel, außer für 
Ferkel von Suidae geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, außer für Masttierarten (ausgenommen Equiden), außer für 
Salmoniden (ausgenommen Laichfische) und außer für Fische geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (ausgenommen 
Laichfische).

(7) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus 
Cinnamomum verum J. Presl die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 in Bezug auf 
Masttierarten (ausgenommen Equiden), in Bezug auf Salmoniden (ausgenommen Laichfische), in Bezug auf Fische 
geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (ausgenommen Laichfische), in Bezug auf Ferkel sowie in Bezug auf Ferkel 
von Suidae geringerer wirtschaftlicher Bedeutung erfüllen. Folglich sollte die Verwendung dieser Zusatzstoffe 
zugelassen werden. In Bezug auf ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum 
J. Presl ist die Kommission der Auffassung, dass aufgrund des Vorkommens der bedenklichen Stoffe Safrol, 
Methyleugenol und Styrol ein Höchstgehalt in Alleinfuttermitteln festgelegt und die Kombination dieser 
Zusatzstoffe mit anderen Zusatzstoffen, die dieselben bedenklichen Stoffe enthalten, verboten werden muss. Ferner 
ist die Kommission der Ansicht, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Verwender der Zusatzstoffe zu vermeiden.

(8) Gemäß Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist die Kommission zum Erlass einer Verordnung 
über die Marktrücknahme von Futtermittelzusatzstoffen verpflichtet, für die vor Ablauf der in der Bestimmung 
festgelegten Frist keine Anträge gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 gestellt wurden. 
Ebenso sollte eine Verordnung über Futtermittelzusatzstoffe erlassen werden, für die ein Antrag gestellt, 
anschließend aber zurückgezogen wurde.

(9) Bei Futtermittelzusatzstoffen, für die ein Antrag für bestimmte Tierarten oder Tierkategorien zurückgezogen wurde, 
sollte die Marktrücknahme nur diese Tierarten oder Tierkategorien betreffen.

(10) Daher sollte ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl für die Tierarten 
und -kategorien, die nicht Gegenstand der mit dieser Verordnung erteilten Zulassung sind, vom Markt genommen 
werden.

(11) Soweit ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl mit dieser 
Verordnung als Futtermittelzusatzstoff zugelassen werden, ist es nicht erforderlich, die Änderungen der Zulassungs
bedingungen für diese Stoffe in Bezug auf die Tierarten und -kategorien, die unter die mit dieser Verordnung erteilte 
Zulassung fallen, aus Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden. Es ist daher angezeigt, den Beteiligten eine 
Übergangsfrist einzuräumen, damit sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der 
Zulassung ergeben.

(12) Darüber hinaus sollte im Falle einer Marktrücknahme der Futtermittelzusatzstoffe auch eine Übergangsfrist 
eingeräumt werden, in der die vorhandenen Bestände der Zusatzstoffe, der Vormischungen, Einzelfuttermittel und 
Mischfuttermittel, die mit diesen Zusatzstoffen hergestellt wurden, auch für die Tierarten und -kategorien, die nicht 
unter die mit dieser Verordnung erteilte Zulassung fallen, aufgebraucht werden können, damit sich die Beteiligten 
auf die Verpflichtung einstellen können, diese Erzeugnisse vom Markt zu nehmen.

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zulassung

Die im Anhang beschriebenen Stoffe, die in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Aromastoffe“ einzuordnen sind, werden unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen als Zusatzstoffe in der 
Tierernährung zugelassen.
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Artikel 2

Marktrücknahme

Die gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassenen Futtermittelzusatzstoffe ätherisches Zimtrindenöl und ätherisches 
Zimtblätteröl aus Cinnamomum verum J. Presl werden für alle im Anhang nicht genannten Tierarten und -kategorien vom 
Markt genommen.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung

(1) Die in Artikel 2 genannten Futtermittelzusatzstoffe und die diese Zusatzstoffe enthaltenden Vormischungen, die vor 
dem 15. November 2024 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet 
werden, dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und für die im Anhang aufgeführten Tierarten 
und -kategorien verwendet werden.

(2) Misch- und Einzelfuttermittel, die die in Artikel 2 beschriebenen Futtermittelzusatzstoffe enthalten und vor dem 
15. Mai 2025 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen 
bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und für die im Anhang aufgeführten Tierarten und 
-kategorien verwendet werden.

Artikel 4

Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Marktrücknahme

(1) Vorhandene Bestände der in Artikel 2 genannten Futtermittelzusatzstoffe dürfen bis zum 15. Mai 2025 für die im 
Anhang nicht genannten Tierarten und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Vormischungen, die mit den in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoffen hergestellt wurden, dürfen bis zum 
15. August 2025 für die im Anhang nicht genannten Tierarten und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet 
werden.

(3) Mischfuttermittel und Einzelfuttermittel, die mit den in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoffen oder mit den 
Vormischungen gemäß Absatz 2 hergestellt wurden, dürfen bis zum 15. Mai 2026 für die im Anhang nicht genannten 
Tierarten und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnummer 
des 

Zusatzstoffs
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode
Tierart oder 

Tierkategorie

Höc-
hstal-

ter

Mindest-
gehalt

Höchstge-
halt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

mg Wirkstoff/kg 
Alleinfuttermittel mit 

einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 12 %

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Aromastoffe
2b133-eo Ätherisches 

Zimtrin
denöl

Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Ätherisches Öl, gewonnen aus der Rinde von Cin
namomum verum J. Presl.

Flüssig

Charakterisierung des Wirkstoffs
Ätherisches Öl, das aus der Rinde von Cinnamo
mum verum J. Presl durch Dampfdestillation 
gewonnen und anschließend durch Dekantieren 
von der wässrigen Phase gemäß Definition des 
Europarats (1) abgetrennt wird.

Spezifikationen:

— (E)-Zimtaldehyd: 55-75 %
— Eugenol: ≤ 7,5 %
— β-Caryophyllen: 1,0-7,5 %
— Linalool: 1,0-7,5 %
— Safrol: ≤ 0,34 %
— Methyleugenol: ≤ 0,04 %
— Styrol ≤ 0,024 %
— Kampfer: ≤ 0,018 %
— Cumarin: ≤ 0,01 %

CAS-Nummer: 8015-91-6
Einecs-Nummer: 283-479-0
FEMA-Nummer: 2291
CoE-Nummer: 133

Analysemethode (2)
Für die Bestimmung von
(E)-Zimtaldehyd (phytochemischer Marker) im 
Futtermittelzusatzstoff: Gaschromatografie mit 
Flammenionisationsdetektor (GC-FID)

Mastschweine — — 25 1. Der Zusatzstoff ist Futtermitteln 
als Vormischung beizugeben.

2. In der Gebrauchsanweisung für 
den Zusatzstoff und die Vormi
schungen sind die Lagerbedin
gungen und die Stabilität bei Wär
mebehandlung anzugeben.

3. Dieser Zusatzstoff darf nicht in 
Kombination mit anderen Zu
satzstoffen verwendet werden, 
die Safrol, Methyleugenol und 
Styrol enthalten.

4. Die Futtermittelunternehmer 
müssen für die Verwender des Zu
satzstoffs und der Vormischun
gen operative Verfahren und or
ganisatorische Maßnahmen 
festlegen, um potenziellen, sich 
aus der Verwendung ergebenden 
Risiken vorzubeugen. Können 
diese Risiken durch solche Verfah
ren und Maßnahmen nicht besei
tigt werden, so sind Zusatzstoff 
und Vormischungen mit persön
licher Atem-, Augen- und Haut
schutzausrüstung zu verwenden.

15. Mai 2034

Mastschweine von 
Suidae geringerer 
wirtschaftlicher 

Bedeutung

— — 50

Ferkel und Ferkel von 
Suidae geringerer 
wirtschaftlicher 

Bedeutung

50

Mastrinder, Mast
schafe, Mastwieder

käuer von geringerer 
wirtschaftlicher 
Bedeutung und 

Mastkälber

— — 10

Masthühner, Mastt
ruthühner und 

Mastgeflügel von 
geringerer wirt

schaftlicher Bedeu
tung

— — 5

Salmoniden und 
Fische von geringerer 

wirtschaftlicher 
Bedeutung, ausge

nommen Laichfische

— — 5

Andere Masttierar
ten von geringerer 

wirtschaftlicher 
Bedeutung, ausge
nommen Equiden

— — 5

(1) „Natural sources of flavourings“ (Natürliche Aromaquellen) — Bericht Nr. 2 (2007).
(2) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed- additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
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Kennnummer 
des 

Zusatzstoffs
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode
Tierart oder 

Tierkategorie
Höchs-
talter

Mindestge-
halt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassungmg Wirkstoff/kg 

Alleinfuttermittel mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 %

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Aromastoffe

2b133i-eo Ätherisches 
Zimtblät
teröl

Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Ätherisches Öl, gewonnen aus den Blättern 
von Cinnamomum verum J. Presl.

Flüssig

Charakterisierung des Wirkstoffs
Ätherisches Öl, das aus den Blättern von 
Cinnamomum verum J. Presl durch Dampf
destillation gewonnen und anschließend 
durch Dekantieren von der wässrigen 
Phase gemäß Definition des Europarats (1)
abgetrennt wird.
Spezifikationen:

— (E)-Zimtaldehyd: ≤ 3 %
— Eugenol: 70-85 %
— Eugenylacetat: 1,3-5,0 %
— Benzylbenzoat: 2-4,5 %
— Safrol: ≤ 1,09 %
— Methyleugenol: ≤ 0,030 %
— Kampfer: ≤ 0,007 %
— Cumarin: ≤ 0,01 %
— Styrol: ≤ 0,013 %

CAS-Nummer: 8015-91-6
Einecs-Nummer: 283–479-0
FEMA-Nummer: 2292
CoE-Nummer: 133

Analysemethode (2)
Für die Bestimmung von (E)-
Zimtaldehyd (phytochemischer Marker) im 
Futtermittelzusatzstoff: Gaschromatografie 
mit Flammenionisationsdetektor (GC-FID)

Mastschweine — — 50 1. Der Zusatzstoff ist Futtermitteln 
als Vormischung beizugeben.

2. In der Gebrauchsanweisung für 
den Zusatzstoff und die Vormi
schungen sind die Lagerbedingun
gen und die Stabilität bei Wärme
behandlung anzugeben.

3. Dieser Zusatzstoff darf nicht in 
Kombination mit anderen Zu
satzstoffen verwendet werden, 
die Safrol, Methyleugenol und Sty
rol enthalten.

4. Die Futtermittelunternehmer 
müssen für die Verwender des Zu
satzstoffs und der Vormischungen 
operative Verfahren und organisa
torische Maßnahmen festlegen, 
um potenziellen, sich aus der Ver
wendung ergebenden Risiken vor
zubeugen. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und Maß
nahmen nicht beseitigt werden, so 
sind Zusatzstoff und Vormischun
gen mit persönlicher Atem-, Au
gen- und Hautschutzausrüstung 
zu verwenden.

15. Mai 2034

Mastschweine von 
Suidae geringerer 
wirtschaftlicher 

Bedeutung

— — 50

Ferkel und Ferkel von 
Suidae geringerer 
wirtschaftlicher 

Bedeutung

50

Mastrinder, Mast
schafe, Mastwieder

käuer von geringerer 
wirtschaftlicher 
Bedeutung und 

Mastkälber

— — 50

Masthühner und 
Geflügelarten von 

geringerer wirt
schaftlicher Bedeu

tung für Mastzwecke

— — 40

Masttruthühner — — 50

Mastkaninchen — — 50

Salmoniden und 
Fische von geringerer 

wirtschaftlicher 
Bedeutung, ausge

nommen Laichfische

— — 25

Andere Masttierarten 
von geringerer wirt
schaftlicher Bedeu

tung, ausgenommen 
Equiden

— — 25

(1) „Natural sources of flavourings“ (Natürliche Aromaquellen) — Bericht Nr. 2 (2007).
(2) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1187 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und 
Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 als Futtermittelzusatzstoff für Aufzuchtkälber 
(Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co. KG) und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 1101/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Grundlagen und Verfahren für die Erteilung und die Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Eine Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 (frühere taxonomische 
Bezeichnung: Enterococcus faecium DSM 7134 bzw. Lactobacillus rhamnosus DSM 7133) wurde mit der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 1101/2013 der Kommission (2) für zehn Jahre als Futtermittelzusatzstoff für Aufzuchtkälber 
zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung 
der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 als Futtermittelzu
satzstoff gestellt. Diesem Antrag waren die gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
26. September 2023 (3) den Schluss, dass der Antragsteller den Nachweis erbracht habe, dass die Zubereitung aus 
Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 unter den derzeit genehmigten 
Verwendungsbedingungen für Aufzuchtkälber, die Verbraucher und die Umwelt weiterhin sicher ist. Sie kam ferner 
zu dem Schluss, dass die Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 
nicht haut- und augenreizend ist, jedoch als Inhalationsallergen betrachtet werden sollte. Die Behörde konnte keine 
Schlussfolgerung dazu ziehen, inwieweit die Zubereitung potenziell als Hautallergen wirkt. Sie wies ferner darauf 
hin, dass eine Bewertung der Wirksamkeit der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus 
rhamnosus DSM 7133 nicht erforderlich ist, da der Antrag auf Verlängerung der Zulassung keinen Vorschlag zur 
Änderung oder Ergänzung der Bedingungen der ursprünglichen Zulassung enthält, der sich auf die Wirksamkeit des 
Zusatzstoffs auswirken würde. Besondere Vorgaben für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen hielt die 
Behörde nicht für notwendig.
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(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen aus den Bewertungen der Methode zur Analyse der Zubereitungen aus Enterococcus lactis DSM 7134 
und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 als Futtermittelzusatzstoffe im Rahmen der vorherigen Zulassung gültig 
und auf den vorliegenden Antrag anwendbar sind. Nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 378/2005 der Kommission (4) ist daher kein Evaluierungsbericht des Referenzlabors erforderlich.

(6) In Anbetracht der vorstehenden Gründe ist die Kommission der Auffassung, dass die Zubereitung aus Enterococcus 
lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 erfüllt. Somit sollte die Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden. Außerdem ist die 
Kommission der Ansicht, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden. Diese Maßnahmen sollten andere Anforderungen 
des Unionsrechts für die Sicherheit der Arbeitskräfte unberührt lassen.

(7) Infolge der Verlängerung der Zulassung für die Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus 
rhamnosus DSM 7133 als Futtermittelzusatzstoff sollte die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1101/2013 
aufgehoben werden.

(8) Da es nicht erforderlich ist, die Änderungen der Zulassungsbedingungen für die Zubereitung aus Enterococcus lactis 
DSM 7134 und Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 aus Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden, sollte den 
Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, 
die sich aus der Verlängerung der Zulassung ergeben.

(9) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ und 
die Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen 
verlängert.

Artikel 2

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1101/2013

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1101/2013 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Die im Anhang genannte Zubereitung und die diese enthaltenden Vormischungen, die vor dem 15. November 2024
gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die die im Anhang beschriebene Zubereitung enthalten 
und vor dem 15. Mai 2025 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet 
werden, dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.
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http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).



Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

ABl. L vom 25.4.2024 DE 
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Futtermittel-
zusatzstoffs

Name des 
Zulassungsinhabers Zusatzstoff

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode

Tierart oder 
Tierkategorie Höchstalter

Mindestge-
halt

Höchstge-
halt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

KBE/kg Alleinfuttermittel 
mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 
12 %

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Darmflorastabilisatoren

4b1706 Lactosan GmbH & 
Co. KG

Enterococcus 
lactis DSM 
7134 Lactica
seibacillus 
rhamnosus 
DSM 7133

Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Zubereitung aus Enterococcus lactis 
DSM 7134 und Lacticaseibacillus rham
nosus DSM 7133 mit mindestens
10 × 109 KBE/g Zusatzstoff
(im Verhältnis 7:3).

Fest.

Charakterisierung des Wirkstoffs
Lebensfähige Zellen von Enterococcus 
lactis DSM 7134 und Lacticaseibacillus 
rhamnosus DSM 7133

Analysemethode (1)
Identifizierung: DNA-Sequenzie
rungsmethoden oder Pulsfeld-Gel- 
Elektrophorese (PFGE) — CEN/TS 
17697.

Auszählung im Futtermittelzusatz
stoff und in Mischfuttermitteln:

— Enterococcus lactis DSM 7134: 
Ausstrichverfahren unter Ver
wendung von Galle-Esculin- 
Azid-Agar (EN 15788)

— Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 
7133: Ausstrichverfahren unter 
Verwendung von MRS-Agar (EN 
15787)

Aufzuchtkäl
ber

4 Monate 1 × 109 — 1. In der Gebrauchsan
weisung für den Zu
satzstoff und die Vor
mischung sind die 
Lagerbedingungen 
und die Stabilität bei 
Wärmebehandlung 
anzugeben.

2. Die Futtermittelun
ternehmer müssen 
für die Verwender 
des Zusatzstoffs und 
der Vormischungen 
operative Verfahren 
und organisatorische 
Maßnahmen festle
gen, um potenzielle 
Risiken aufgrund der 
Verwendung zu ver
meiden. Können die
se Risiken durch sol
che Verfahren und 
Maßnahmen nicht 
beseitigt werden, so 
sind Zusatzstoff und 
Vormischungen mit 
persönlicher Atem- 
und Hautschutzaus
rüstung zu verwen
den.

15. Mai 2034

(1) (1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1189 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 
als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 1065/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung und Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Die Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum (zuvor bezeichnet als Lactobacillus plantarum) LMG P-21295 wurde 
mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012 der Kommission (2) für die Dauer von zehn Jahren als 
Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung 
der Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten gestellt; 
in diesem Zusammenhang wurde die Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „technologische 
Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ beantragt. Dem Antrag waren die nach Artikel 14 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) gelangte in ihrem Gutachten vom 
27. September 2023 (3) zu dem Schluss, dass die Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 unter 
den derzeit genehmigten Verwendungsbedingungen für alle Tierarten, die Verbraucher und die Umwelt weiterhin 
sicher ist. Hinsichtlich des Haut- und Augenreizungspotenzials des Zusatzstoffs sowie seines Hautsensibilisierungs
potenzials waren keine Schlussfolgerungen möglich, doch der Zusatzstoff sollte als Inhalationsallergen betrachtet 
werden. Des Weiteren erklärte die Behörde, dass eine Bewertung der Wirksamkeit des Zusatzstoffs nicht nötig sei, 
da der Antrag auf Verlängerung der Zulassung keinen Vorschlag für eine Änderung oder Ergänzung der 
Bedingungen der ursprünglichen Zulassung umfasse, der sich auf die Wirksamkeit des Zusatzstoffs auswirken würde.
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(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012 der Kommission vom 13. November 2012 zur Zulassung von Zubereitungen aus 

Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 
30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 und ATCC 55944) als Futtermittelzu
satzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 314 vom 14.11.2012, S. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1065/oj).

(3) EFSA Journal 2023;21(10):8346.



(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die bei der Bewertung der 
Methode zur Analyse der Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 als Futtermittelzusatzstoff im 
Rahmen der vorherigen Zulassung gezogenen Schlussfolgerungen und abgegebenen Empfehlungen für den 
vorliegenden Antrag gültig und anwendbar sind. Gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 378/2005 der Kommission (4) ist daher kein Evaluierungsbericht des Referenzlabors erforderlich.

(6) In Anbetracht obiger Ausführungen vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Zubereitung aus Lactiplanti
bacillus plantarum LMG P-21295 die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt. 
Daher sollte die Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden. Ferner ist die Kommission der Ansicht, dass 
geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden. Diese Schutzmaßnahmen sollten andere Unionsvorschriften über die 
Sicherheit von Arbeitskräften unberührt lassen.

(7) Infolge der Verlängerung der Zulassung der Zubereitung aus Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 als Futtermit
telzusatzstoff sollte die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012 entsprechend geändert werden.

(8) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für die Zubereitung aus Lactiplantibacillus 
plantarum LMG P-21295 aus Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine 
Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der 
Verlängerung der Zulassung ergeben.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für die im Anhang beschriebene Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ 
und die Funktionsgruppe „Silierzusatzstoffe“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen 
verlängert.

Artikel 2

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012

Im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1065/2012 wird der Eintrag 1k20721 zu „Lactobacillus plantarum (LMG 
21295)“ gestrichen.

DE ABl. L vom 25.4.2024 
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(4) Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission vom 4. März 2005 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen 
Referenzlaboratoriums in Bezug auf Anträge auf Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 59 vom 5.3.2005, S. 8, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).



Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

Die im Anhang beschriebene Zubereitung und die diese enthaltenden Futtermittel, die vor dem 15. Mai 2025 gemäß den 
vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur Erschöpfung der 
Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzst-
offs

Zusatzstoff
Zusammensetzung, chemische 

Bezeichnung, Beschreibung, 
Analysemethode

Tierart 
oder 

Tierkateg-
orie

Höchstalter

Mindestge-
halt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

KBE/kg frischen Materials

Kategorie: technologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Silierzusatzstoffe

1k20721 Lactiplantibacillus 
plantarum LMG 
P-21295

Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Zubereitung aus Lactiplantibacillus 
plantarum LMG P-21295 mit mindes
tens 5 × 1010 KBE/g Zusatzstoff

Fest

Charakterisierung des Wirkstoffs
Lebensfähige Zellen von Lactiplantiba
cillus plantarum LMG P-21295

Analysemethode (1)
Auszählung von Lactiplantibacillus 
plantarum LMG P-21295 im Futtermit
telzusatzstoff:

— Ausstrichverfahren unter Verwen
dung von MRS-Agar (EN 15787)

Identifizierung von Lactiplantibacillus 
plantarum LMG P-21295:

— Pulsfeld-Gel-Elektrophorese 
(PFGE) — CEN/TS 17697 oder 
DNA-Sequenzierungsmethoden

Alle Tier
arten

- - 1. In der Gebrauchsanweisung 
für den Zusatzstoff und die 
Vormischungen sind die La
gerbedingungen anzugeben.

2. Mindestgehalt des Zusatzs
toffs bei Verwendung ohne 
Kombination mit anderen 
Mikroorganismen als Silier
zusatzstoffe: 1 × 108 KBE/kg 
frischen Materials.

3. Die Futtermittelunterneh
mer müssen für die Verwen
der des Zusatzstoffs und der 
Vormischungen operative 
Verfahren und organisatori
sche Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken auf
grund der Verwendung zu 
vermeiden. Können diese Ri
siken durch solche Verfahren 
und Maßnahmen nicht besei
tigt werden, so sind Zusatz
stoff und Vormischungen 
mit persönlicher Haut- und 
Atemschutzausrüstung zu 
verwenden.

15. Mai 2034

(1) (1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en.
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https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1190 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 als 
Futtermittelzusatzstoff für Junghennen und für Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher 
Bedeutung für Mastzwecke sowie für Jungtiere von Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher 
Bedeutung für Lege- und Zuchtzwecke (Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co. KG) und zur 

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung und Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Eine Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 (frühere taxonomische Bezeichnung: Enterococcus faecium DSM 
7134) wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 der Kommission (2) für die Dauer von zehn 
Jahren als Futtermittelzusatzstoff für Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, 
ausgenommen Legegeflügelarten, zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung 
der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 als Futtermittelzusatzstoff gestellt. Dem Antrag waren die nach 
Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) ist in ihrem Gutachten vom 
26. September 2023 (3) zu dem Schluss gelangt, dass der Antragsteller den Nachweis erbracht hat, dass die 
Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 unter den derzeit genehmigten Verwendungsbedingungen für 
Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (ausgenommen Legegeflügelarten), die 
Verbraucher und die Umwelt weiterhin sicher ist. Außerdem zog sie den Schluss, dass die Zubereitung aus 
Enterococcus lactis DSM 7134 nicht haut- und augenreizend, aber ein potenzielles Inhalationsallergen ist. Die Behörde 
konnte keine Schlussfolgerungen bezüglich des Hautsensibilisierungspotenzials der Zubereitung ziehen. Des 
Weiteren erklärte sie, dass eine Bewertung der Wirksamkeit der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 im 
Zusammenhang mit der Verlängerung der Zulassung nicht nötig sei. Besondere Vorgaben für die Überwachung 
nach dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erforderlich.

(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die bei der Bewertung der 
Methode zur Analyse der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 als Futtermittelzusatzstoff im Rahmen der 
vorherigen Zulassung gezogenen Schlussfolgerungen und abgegebenen Empfehlungen für den vorliegenden Antrag 
gültig und anwendbar sind. Gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der 
Kommission (4) ist daher kein Evaluierungsbericht des Referenzlabors erforderlich.
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(1) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 der Kommission vom 12. August 2013 zur Zulassung einer Zubereitung aus 

Enterococcus faecium DSM 7134 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher 
Bedeutung, ausgenommen Legegeflügelarten (Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co KG) (ABl. L 217 vom 13.8.2013, S. 32, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/775/oj).

(3) EFSA Journal 2023;21(10):8351.
(4) Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission vom 4. März 2005 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) 

Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Pflichten und Aufgaben des gemeinschaftlichen 
Referenzlaboratoriums in Bezug auf Anträge auf Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen (ABl. L 59 vom 5.3.2005, S. 8, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).



(6) In Anbetracht obiger Ausführungen vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Zubereitung aus Enterococcus 
lactis DSM 7134 die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt. Daher sollte die 
Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden. Im Interesse der Klarheit sollte die Bezugnahme auf 
„Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (ausgenommen Legegeflügelarten)“ in der Spalte „Tierart 
oder Tierkategorie“ des Anhangs ersetzt werden durch „Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für 
Mastzwecke sowie Jungtiere von Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für Lege- und 
Zuchtzwecke“. Ferner ist die Kommission der Ansicht, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, 
um schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden.

(7) Infolge der Verlängerung der Zulassung der Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 7134 als Futtermittelzusatzstoff 
sollte die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 aufgehoben werden.

(8) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für die Zubereitung aus Enterococcus lactis DSM 
7134 aus Sicherheitsgründen unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt 
werden, damit sie sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Verlängerung der 
Zulassung ergeben.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für die im Anhang beschriebene Zubereitung, die in die Zusatzstoffkategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ 
und die Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen 
verlängert.

Artikel 2

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 775/2013 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Die im Anhang beschriebene Zubereitung und die diese Zubereitung enthaltenden Vormischungen, die vor dem 
15. November 2024 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, 
dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Misch- und Einzelfuttermittel, die die im Anhang beschriebene Zubereitung enthalten und vor dem 15. Mai 2025
gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzst-
offs

Name des 
Zulassungsinha-

bers
Zusatzstoff

Zusammensetzung, chemische 
Bezeichnung, Beschreibung, 

Analysemethode

Tierart oder 
Tierkategorie

Höchst-
alter

Mindestge-
halt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

KBE/kg Alleinfuttermittel 
mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 
12 %

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Darmflorastabilisatoren

4b1841 Lactosan 
GmbH & Co. 
KG

Enterococcus 
lactis DSM 
7134

Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Zubereitung aus Enterococcus 
lactis DSM 7134 mit mindestens:

— Pulver: 1 × 1010 KBE/g Zu
satzstoff oder

— Granulat (mikroverkapselt): 
1 × 1010 KBE/g Zusatzstoff.

Fest

Charakterisierung des Wirkstoffs
Lebensfähige Zellen von Entero
coccus lactis DSM 7134

Analysemethode (1)
Identifizierung: DNA-Sequen
zierungsmethoden oder Puls
feld-Gel-Elektrophorese 
(PFGE) — CEN/TS 17697.
Auszählung im Futtermittelzu
satzstoff, in Vormischungen und 
in Mischfuttermitteln: Aus
strichverfahren unter Verwen
dung von Galle-Esculin-Azid- 
Agar (EN 15788)

Junghennen
Geflügelarten 
von geringerer 

wirtschaftli
cher Bedeu

tung für Mast
zwecke sowie 
Jungtiere von 
Geflügelarten 
von geringerer 

wirtschaftli
cher Bedeu

tung für Lege- 
und Zucht

zwecke

— 5 × 108 — 1. In der Gebrauchsanweisung für den 
Zusatzstoff und Vormischungen 
sind die Lagerbedingungen und die 
Stabilität bei Wärmebehandlung 
anzugeben.

2. Der Zusatzstoff darf gleichzeitig mit 
den folgenden Kokzidiostatika — 
nach Maßgabe ihrer jeweiligen Zu
lassungsbedingungen als Futtermit
telzusatzstoffe — verwendet wer
den: Diclazuril, Halofuginon, 
Hydrobromid, Robenidin-Hydro
chlorid, Decoquinat, Lasalocid-A- 
Natrium, Maduramicin-Ammo
nium, Monensin-Natrium.

3. Die Futtermittelunternehmer müs
sen für die Verwender des Zusatzs
toffs und der Vormischungen ope
rative Verfahren und 
organisatorische Maßnahmen fest
legen, um potenzielle Risiken auf
grund der Verwendung zu vermei
den. Können diese Risiken durch 
solche Verfahren und Maßnahmen 
nicht beseitigt werden, so sind Zu
satzstoff und Vormischungen mit 
persönlicher Atem- und Haut
schutzausrüstung zu verwenden.

15. Mai 2034

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1193 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung für Natriumhydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, 
Hunde und Zierfische und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulassung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung 
sowie die Grundlagen und Verfahren für die Erteilung und die Verlängerung einer solchen Zulassung.

(2) Natriumhydroxid wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 der Kommission (2) für die Dauer 
von zehn Jahren als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische zugelassen.

(3) Nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Zulassung für 
Natriumhydroxid als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen, Hunde und Zierfische gestellt; in diesem 
Zusammenhang wurde die Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ 
und die Funktionsgruppe „Säureregulatoren“ beantragt. Dem Antrag waren die gemäß Artikel 14 Absatz 2 der 
genannten Verordnung vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) kam in ihrer Stellungnahme vom 
5. September 2023 (3)zu dem Schluss, dass Natriumhydroxid unter den derzeit genehmigten Verwendungsbe
dingungen für die Zieltierarten weiterhin sicher ist, sofern der daraus resultierende Natriumgesamtgehalt im 
Futtermittel nicht zu einer Beeinträchtigung des Elektrolythaushalts führt. Sie bestätigte ihre frühere 
Schlussfolgerung, dass der Zusatzstoff ätzend ist, und wies ferner darauf hin, dass eine Bewertung der Wirksamkeit 
des Zusatzstoffs nicht erforderlich ist, da der Antrag auf Verlängerung der Zulassung keinen Vorschlag zur 
Änderung oder Ergänzung der Bedingungen der ursprünglichen Zulassung enthält, der sich auf die Wirksamkeit des 
Zusatzstoffs auswirken würde.

(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen aus der Bewertung der Methode zur Analyse von Natriumhydroxid als Futtermittelzusatzstoff im 
Rahmen der vorherigen Zulassung gültig und auf den vorliegenden Antrag anwendbar sind. Gemäß Artikel 5 
Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (4) ist daher kein Evaluierungsbericht des 
Referenzlabors erforderlich.
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(6) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass Natriumhydroxid die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1831/2003 erfüllt. Somit sollte die Zulassung für diesen Zusatzstoff verlängert werden. Außerdem ist die 
Kommission der Auffassung, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden. Diese Maßnahmen sollten andere 
Anforderungen des Unionsrechts für die Sicherheit der Arbeitskräfte unberührt lassen.

(7) Infolge der Verlängerung der Zulassung für Natriumhydroxid als Futtermittelzusatzstoff sollte die Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 161/2013 entsprechend aufgehoben werden.

(8) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für Natriumhydroxid aus Sicherheitsgründen 
unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf die 
neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Verlängerung der Zulassung ergeben.

(9) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung für den im Anhang beschriebenen Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „technologische Zusatzstoffe“ und 
die Funktionsgruppe „Säureregulatoren“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen verlängert.

Artikel 2

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 161/2013 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Der im Anhang beschriebene Stoff und die diesen Stoff enthaltenden Vormischungen, die vor dem 15. November 
2024 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen bis zur 
Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die den im Anhang beschriebenen Stoff enthalten und vor 
dem 15. Mai 2026 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, 
dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.
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Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Futtermit-
telzusatzst-

offs

Zusatzstoff
Zusammensetzung, chemische 

Bezeichnung, Beschreibung, 
Analysemethode

Tierart 
oder 

Tierkateg-
orie

Höchstalter

Mindestge-
halt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassungmg/kg Alleinfuttermittel mit 

einem Feuchtigkeitsgehalt von 
12 %

Kategorie: technologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Säureregulatoren

1j524 Natriumhydroxid Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Natriumhydroxid 50 % (Massenanteil)

(wässrige Lösung)

———————————
Charakterisierung des Wirkstoffs
Natriumhydroxid ≥ 98,0 % Gesamtal
kaligehalt (berechnet als NaOH)

NaOH CAS-Nr.: 1310-73-2

Hergestellt durch chemische Synthese
————————————
Analysemethode (1)
Bestimmung von Natriumhydroxid im 
Futtermittelzusatzstoff: Titrimetrie — 
FAO JECFA Combined Compendium 
of Food Additive Specifications, 
Monograph No 1 (2006) „sodium 
hydroxide“.

Katzen,
Hunde 

und Zier
fische

— — — 1. In der Gebrauchsanweisung 
für den Zusatzstoff und die 
Vormischungen ist Folgen
des anzugeben:
„Der Natriumgesamtgehalt 
im Futtermittel darf nicht zu 
einer Beeinträchtigung des 
Elektrolythaushalts führen.“

2. Die Futtermittelunterneh
mer müssen für die Verwen
der von Zusatzstoff und 
Vormischungen operative 
Verfahren und organisatori
sche Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken auf
grund der Verwendung zu 
vermeiden. Können diese 
Risiken durch solche Ver
fahren und Maßnahmen 
nicht beseitigt werden, so 
sind Zusatzstoff und Vormi
schungen mit persönlicher 
Haut-, Augen- und Atem
schutzausrüstung zu ver
wenden.

15. Mai 2034

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_de.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1194 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Verlängerung der Zulassung von Nicotinsäure und Niacinamid als Zusatzstoff in Futtermitteln 
für alle Tierarten und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 642/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen Zulassung.

(2) Niacin und Niacinamid wurden mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 642/2013 der Kommission (2) für die 
Dauer von zehn Jahren als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wurden zwei Anträge auf Verlängerung der 
Zulassung von Niacin und Niacinamid für alle Tierarten gestellt, in denen die Einordnung der Zusatzstoffe in die 
Zusatzstoffkategorie „ernährungsphysiologische Zusatzstoffe“ und in die Funktionsgruppe „Vitamine, Provitamine 
und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung“ beantragt wurde. Diesen Anträgen waren die nach 
Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erforderlichen Angaben und Unterlagen beigefügt. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass die in der ursprünglichen Zulassung verwendete Bezeichnung des Zusatzstoffs 
„Niacin“ durch die Bezeichnung „Nicotinsäure“ ersetzt werden sollte, da der Begriff „Niacin“ zu den Gattungsbe
zeichnungen gehört, die für Nicotinsäure, aber auch für andere Stoffe wie Nicotinamid und damit verbundene 
Derivate verwendet werden.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) zog in ihrem Gutachten vom 
26. September 2023 (3) den Schluss, dass der Antragsteller den Nachweis erbracht habe, dass Nicotinsäure und 
Niacinamid unter den derzeit genehmigten Verwendungsbedingungen für alle Tierarten, die Verbraucher und die 
Umwelt weiterhin sicher ist. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass Nicotinsäure und Niacinamid weiterhin als 
wirksame Niacinquelle in der Tierernährung fungieren und dass Nicotinsäure und Niacinamid nicht hautreizend, 
jedoch augenreizend sind. Die Behörde kam ferner zu dem Schluss, dass es sich bei den Stoffen nicht um 
Hautallergene handelt und dass eine Exposition durch Einatmen wahrscheinlich ist. Besondere Vorgaben für die 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen hält sie nicht für erforderlich.

(5) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor befand, dass die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen aus der Bewertung der Methode zur Analyse von Nicotinsäure und Niacinamid als Futtermittelzu
satzstoff im Rahmen der vorherigen Zulassung gültig und auf den vorliegenden Antrag anwendbar sind. Nach 
Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (4) ist daher kein 
Evaluierungsbericht des Referenzlabors erforderlich.
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(6) In Anbetracht der vorstehenden Erläuterungen ist die Kommission der Auffassung, dass Nicotinsäure und 
Niacinamid die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllen. 
Somit sollte die Zulassung für diese Zusatzstoffe verlängert werden. Außerdem ist die Kommission der Ansicht, dass 
geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Verwender der Zusatzstoffe zu vermeiden.

(7) Da es nicht erforderlich ist, die Änderung der Zulassungsbedingungen für Nicotinsäure aus Sicherheitsgründen 
unverzüglich anzuwenden, sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf die 
neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Verlängerung der Zulassung und der Änderung der 
Bezeichnung „Niacin“ in „Nicotinsäure“ ergeben.

(8) Infolge der Verlängerung der Zulassung von Nicotinsäure und Niacinamid als Futtermittelzusatzstoff sollte die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 642/2013 aufgehoben werden.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Verlängerung der Zulassung

Die Zulassung der im Anhang genannten Wirkstoffe und der dort genannten Zubereitungen, die der Zusatzstoffkategorie 
„ernährungsphysiologische Zusatzstoffe“ und der Funktionsgruppe „Vitamine, Provitamine und chemisch eindeutig 
beschriebene Stoffe mit ähnlicher Wirkung“ angehören, wird unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen 
verlängert.

Artikel 2

Aufhebung

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 642/2013 wird aufgehoben.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen

(1) Der im Anhang beschriebene Stoff Nicotinsäure und die diesen Stoff enthaltenden Vormischungen, die vor dem 
15. November 2024 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, 
dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Einzel- und Mischfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Wirkstoff Nicotinsäure enthalten und vor dem 
15. Mai 2025 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen 
bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für zur Lebensmittel
erzeugung genutzte Tiere bestimmt sind.

(3) Einzel- und Mischfuttermittel, die den im Anhang beschriebenen Wirkstoff Nicotinsäure enthalten und vor dem 
15. Mai 2026 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen 
bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie für nicht zur Lebensmittel
erzeugung genutzte Tiere bestimmt sind.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kennnum-
mer des 

Zusatzst-
offs

Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 
Beschreibung, Analysemethode

Tierart oder 
Tierkateg-

orie

Höch-
stalter

Mindestgehalt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

mg Wirkstoff/kg Alleinfuttermittel 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 

12 %

Kategorie: ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung

3a314 Nicotinsäure Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Nicotinsäure

Charakterisierung des Wirkstoffs
Nicotinsäure
Fest
Reinheit: ≥ 99 %
Chemische Bezeichnung: Nicotinsäure
Chemische Formel: C6H5NO2

CAS-Nr.: 59-67-6
Einecs-Nummer: 200-441-0

Analysemethode (1)

— Zur Bestimmung von Nicotinsäure 
im Futtermittelzusatzstoff: Titration 
mit Natriumhydroxid; Europäisches 
Arzneibuch, Monographie 0459.

— Zur Bestimmung von Nicotinsäure in 
Vormischungen, Mischfuttermittel 
und Wasser: Ionenpaar-Umkehrpha
sen-Hochleistungsflüssigkeitschro
matografie gekoppelt an UV-Detek
tor (RP-HPLC-UV).

Alle Tier
arten

— — — 1. Nicotinsäure kann auch über 
Tränkwasser verabreicht 
werden.

2. In der Gebrauchsanweisung 
für den Zusatzstoff und die 
Vormischungen sind die La
gerbedingungen und die Sta
bilität bei Wärmebehand
lung anzugeben.

3. Die Futtermittelunterneh
mer müssen für die Verwen
der von Zusatzstoff und Vor
mischungen operative 
Verfahren und organisatori
sche Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken bei 
der Verwendung zu vermei
den. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und 
Maßnahmen nicht beseitigt 
werden, so sind Zusatzstoff 
und Vormischungen mit 
persönlicher Atem-, Augen- 
und Hautschutzausrüstung 
zu verwenden.

15. Mai 2034

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en?prefLang=de.
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Kennnum-
mer des 

Zusatzst-
offs

Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 
Beschreibung, Analysemethode

Tierart oder 
Tierkateg-

orie

Höch-
stalter

Mindestgehalt Höchstgehalt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

mg Wirkstoff/kg Alleinfuttermittel 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 

12 %

Kategorie: ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung

3a315 Niacinamid Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Niacinamid

Charakterisierung des Wirkstoffs
Niacinamid
Fest
Reinheit: ≥ 99 %
Chemische Bezeichnung: Niacinamid, 
Nicotinamid Chemische Formel: 
C6H6NO2

CAS-Nr.: 98-92-0
Einecs-Nummer: 202-713

Analysemethode (1)
— Zur Bestimmung von Niacinamid 

(Nicotinamid) im Futtermittelzusatz
stoff: Titration mit Perchlorsäure; Eu
ropäisches Arzneibuch, Monogra
phie 0047.

— Zur Bestimmung von Niacinamid 
(Nicotinamid) in Vormischungen, 
Mischfuttermittel und Wasser: Ionen
paar-Umkehrphasen-Hochleis
tungsflüssigkeitschromatografie ge
koppelt an UV-Detektor 
(RP-HPLC-UV).

Alle Tier
arten

— — — 1. Nicotinamid kann auch über 
Tränkwasser verabreicht 
werden.

2. In der Gebrauchsanweisung 
für den Zusatzstoff und die 
Vormischungen sind die La
gerbedingungen und die Sta
bilität bei Wärmebehand
lung anzugeben.

3. Die Futtermittelunterneh
mer müssen für die Verwen
der von Zusatzstoff und Vor
mischungen operative 
Verfahren und organisatori
sche Maßnahmen festlegen, 
um potenzielle Risiken bei 
der Verwendung zu vermei
den. Können diese Risiken 
durch solche Verfahren und 
Maßnahmen nicht beseitigt 
werden, so sind Zusatzstoff 
und Vormischungen mit 
persönlicher Atem-, Augen- 
und Hautschutzausrüstung 
zu verwenden.

15. Mai 2034

(1) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- 
reports_en?prefLang=de
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1195 DER KOMMISSION 

vom 24. April 2024

zur Zulassung von ätherischem Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees als 
Futtermittelzusatzstoff für bestimmte Tierarten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung. Artikel 10 Absatz 2 der genannten Verordnung sieht für Zusatzstoffe, die gemäß der 
Richtlinie 70/524/EWG des Rates (2) zugelassen wurden, eine Neubewertung vor.

(2) Der Stoff ätherisches Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG auf 
unbegrenzte Zeit als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen. In der Folge wurde dieser Stoff gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 als bereits bestehendes Produkt in das 
Register der Futtermittelzusatzstoffe aufgenommen.

(3) Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 in Verbindung mit deren Artikel 7 wurde ein 
Antrag auf Zulassung von ätherischem Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees als Futtermittelzusatzstoff für 
alle Tierarten gestellt; in diesem Zusammenhang wurde die Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie 
„sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe „Aromastoffe“ beantragt. Dem Antrag waren die nach Artikel 7 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Der Antragsteller beantragte, dass der Zusatzstoff auch zur Verwendung in Tränkwasser zugelassen wird. Gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist jedoch die Zulassung von „Aromastoffen“ zur Verwendung in Tränkwasser nicht 
erlaubt. Daher sollte die Verwendung dieses Zusatzstoffs in Tränkwasser nicht zugelassen werden.

(5) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) gelangte in ihrem Gutachten vom 
27. September 2022 (3) zu dem Schluss, dass ätherisches Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees unter den 
vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen für kurzlebige Tiere (zur Mast bestimmte Tiere), einschließlich Ferkeln 
und Suidae von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, sicher ist. Des Weiteren stellte sie fest, dass der Stoff für die 
Verbraucher und die Umwelt sicher ist. Die Behörde erklärte, dass sie aufgrund des Vorkommens von Styrol in 
Cassiablätteröl keine Schlussfolgerung hinsichtlich der Sicherheit des Zusatzstoffs für langlebige Tiere und 
Zuchttiere, einschließlich Jungtieren für Lege-/Zucht-/Reproduktionszwecke, ziehen könne. Außerdem kam die 
Behörde zu dem Schluss, dass beim Umgang mit dem ätherischen Öl eine Exposition ungeschützter Verwender 
gegenüber Styrol nicht ausgeschlossen werden kann, weshalb zur Verringerung des Risikos die Exposition der 
Verwender auf ein Minimum reduziert werden sollte. Die Behörde stellte ferner fest, dass der Stoff als Aromastoff in 
Lebensmitteln anerkannt ist und seine Funktion in Futtermitteln im Wesentlichen derjenigen in Lebensmitteln 
gleicht, weshalb es nicht als notwendig erachtet wird, die Wirksamkeit weiter nachzuweisen. Sie hat außerdem den 
Bericht über die Methode zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futtermitteln geprüft, den das mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete Referenzlabor vorgelegt hat.
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(2) Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung 

(ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1).
(3) EFSA Journal 2022;20(10):7600.



(6) Später zog der Antragsteller den Antrag auf Zulassung von ätherischem Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees 
für alle Tierarten und -kategorien zurück, ausgenommen Ferkel (außer Ferkeln von Suidae von geringerer 
wirtschaftlicher Bedeutung), ausgenommen zur Mast bestimmte Tierarten (außer Equiden), ausgenommen 
Salmoniden (außer Laichfischen) und ausgenommen Fische von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (außer 
Laichfischen).

(7) In Anbetracht obiger Ausführungen vertritt die Kommission die Auffassung, dass ätherisches Cassiaöl von 
Cinnamomum aromaticum Nees die Bedingungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt in 
Bezug auf Tierarten für die Mast (außer Equiden), in Bezug auf Salmoniden (außer Laichfischen), in Bezug auf Fische 
(außer Laichfischen), in Bezug auf Ferkel und in Bezug auf Ferkel von Suidae von geringerer wirtschaftlicher 
Bedeutung. Folglich sollte die Verwendung dieses Zusatzstoffs zugelassen werden. Nach Auffassung der 
Kommission erfordert das Vorkommen der bedenklichen Stoffe Styrol und Cumarine in ätherischem Cassiaöl von 
Cinnamomum aromaticum Nees die Festlegung eines Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln sowie ein Verbot der 
Kombination dieses Zusatzstoffs mit anderen Zusatzstoffen, die dieselben bedenklichen Stoffe enthalten. Zudem ist 
die Kommission der Ansicht, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, um schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Verwender des Zusatzstoffs zu vermeiden.

(8) Gemäß Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist die Kommission zum Erlass einer Verordnung 
über die Marktrücknahme von Futtermittelzusatzstoffen verpflichtet, für die vor Ablauf der in der genannten 
Bestimmung festgelegten Frist keine Anträge gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
gestellt wurden. Ebenso sollte eine Verordnung über Futtermittelzusatzstoffe erlassen werden, für die ein Antrag 
gestellt, anschließend aber zurückgezogen wurde.

(9) Im Fall von Futtermittelzusatzstoffen, für die ein Antrag in Bezug auf bestimmte Tierarten oder -kategorien 
zurückgezogen wurde, sollte die Marktrücknahme nur diese Tierarten oder -kategorien betreffen.

(10) Daher sollte ätherisches Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees für die Tierarten und -kategorien vom Markt 
genommen werden, die nicht Gegenstand der mit der vorliegenden Verordnung erteilten Zulassung sind.

(11) Soweit ätherisches Cassiaöl von Cinnamomum aromaticum Nees mit dieser Verordnung als Futtermittelzusatzstoff 
zugelassen wird, ist es nicht erforderlich, die Änderung der Zulassungsbedingungen für diesen Stoff in Bezug auf die 
Tierarten und -kategorien, die unter die mit dieser Verordnung erteilte Zulassung fallen, aus Sicherheitsgründen 
unverzüglich anzuwenden. Daher sollte den Beteiligten eine Übergangsfrist eingeräumt werden, damit sie sich auf 
die neuen Anforderungen vorbereiten können, die sich aus der Zulassung ergeben.

(12) Darüber hinaus sollte hinsichtlich der Marktrücknahme des Futtermittelzusatzstoffs ebenfalls eine Übergangsfrist 
eingeräumt werden, während der vorhandene Bestände des Zusatzstoffs, der Vormischungen, der Einzelfuttermittel 
und der Mischfuttermittel, die mit diesem Zusatzstoff hergestellt wurden, auch für die Tierarten und -kategorien, die 
nicht unter die mit dieser Verordnung erteilte Zulassung fallen, aufgebraucht werden dürfen, damit sich die 
Beteiligten auf die Verpflichtung einstellen können, diese Erzeugnisse vom Markt zu nehmen.

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zulassung

Der im Anhang beschriebene Stoff, der in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Aromastoffe“ einzuordnen ist, wird unter den im Anhang aufgeführten Bedingungen als Zusatzstoff in der Tierernährung 
zugelassen.
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Artikel 2

Marktrücknahme

Der gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Futtermittelzusatzstoff ätherisches Cassiaöl von Cinnamomum 
aromaticum Nees wird für alle im Anhang nicht genannten Tierarten und -kategorien vom Markt genommen.

Artikel 3

Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassung

(1) Der in Artikel 2 genannte Futtermittelzusatzstoff und die diesen Zusatzstoff enthaltenden Vormischungen, die vor 
dem 15. November 2024 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet 
werden, dürfen für die im Anhang aufgeführten Tierarten und -kategorien bis zur Erschöpfung der betreffenden Bestände 
weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Misch- und Einzelfuttermittel, die den in Artikel 2 genannten Futtermittelzusatzstoff enthalten und vor dem 15. Mai 
2025 gemäß den vor dem 15. Mai 2024 geltenden Bestimmungen hergestellt und gekennzeichnet werden, dürfen für die im 
Anhang aufgeführten Tierarten und -kategorien bis zur Erschöpfung der betreffenden Bestände weiter in Verkehr gebracht 
und verwendet werden.

Artikel 4

Übergangsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Marktrücknahme

(1) Bestände des in Artikel 2 genannten Futtermittelzusatzstoffs dürfen bis zum 15. Mai 2025 für die im Anhang nicht 
genannten Tierarten und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(2) Vormischungen, die mit dem in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff hergestellt wurden, dürfen bis zum 
15. August 2025 für die im Anhang nicht genannten Tierarten und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet 
werden.

(3) Misch- und Einzelfuttermittel, die mit dem in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff oder den in Absatz 2 
genannten Vormischungen hergestellt wurden, dürfen bis zum 15. Mai 2026 für die im Anhang nicht genannten Tierarten 
und -kategorien weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

ABl. L vom 25.4.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1195/oj 3/4



ANHANG 

Kennnummer 
des 

Zusatzstoffs
Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 

Beschreibung, Analysemethode
Tierart oder 

Tierkategorie Höchstalter

Mindestgehalt Höchstge-
halt

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer 
der Zulassung

mg Wirkstoff/kg 
Alleinfuttermittel mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 
12 %

Kategorie: sensorische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Aromastoffe
2b131-eo Ätherisches 

Cassiaöl
Zusammensetzung des Zusatzstoffs
Ätherisches Öl aus den Blättern, Stielen 
und Zweigen von Cinnamomum aromaticum 
Nees (1)

Flüssig

Charakterisierung des Wirkstoffs

Ätherisches Öl, gewonnen durch Dampf
destillation aus den Blättern, Stielen und 
Zweigen von Cinnamomum aromaticum 
Nees gemäß der Definition des Europa
rats (2)

Spezifikation:
(E)-Zimtaldehyd: 70-89 %
(E)-2-Methoxyzimtaldehyd: 0-15 %
Cinnamylacetat: ≤ 4 %
Cumarin: ≤ 4 %
Styrol: ≤ 0,1 %

CAS-Nummer: 8007-80-5
Einecs-Nummer: 284-635-0
FEMA-Nummer: 2258
CoE-Nummer: 131

Analysemethode (3)
Zur Bestimmung von (E)-Zimtaldehyd 
(phytochemischer Marker) im Futtermittel
zusatzstoff
(Cassiaöl):
— Gaschromatografie gekoppelt mit 

Flammenionisationsdetektion 
(GC-FID) oder mit Massenspektro
metrie (GC-MS)

Mastschweine - - 61 1. Der Zusatzstoff ist Futtermitteln als Vormi
schung beizugeben.

2. In der Gebrauchsanweisung für den Zusatzstoff 
und die Vormischungen sind die Lagerbedin
gungen und die Stabilität bei Wärmebehand
lung anzugeben.

3 Dieser Zusatzstoff darf nicht in Kombination 
mit anderen Zusatzstoffen, die Styrol und Cu
marine enthalten, verwendet werden.

4 Die Futtermittelunternehmer müssen für die 
Verwender des Zusatzstoffs und der Vormi
schungen operative Verfahren und organisato
rische Maßnahmen festlegen, um potenzielle 
Risiken aufgrund der Verwendung zu vermei
den. Können diese Risiken durch solche Ver
fahren und Maßnahmen nicht beseitigt werden, 
so sind Zusatzstoff und Vormischungen mit 
persönlicher Atem-, Augen- und Hautschutz
ausrüstung zu verwenden.

10. Mai 2034
Mastschweine von 
Suidae von gerin
gerer wirtschaftli
cher Bedeutung

- - 51

Ferkel und Ferkel 
von Suidae von 
geringerer wirt
schaftlicher 
Bedeutung

- - 51

Mastkälber - - 100
Mastrinder, Mast
schafe und Mast
wiederkäuer von 
geringerer wirt
schaftlicher 
Bedeutung

60

Masthühner und 
Mastgeflügel von 
geringerer wirt
schaftlicher 
Bedeutung

- - 28,5

Masttruthühner - - 38
Mastkaninchen - - 25
Salmoniden und 
Fische von gerin
gerer wirtschaftli
cher Bedeutung 
außer Laichfischen

- - 125

Andere zur Mast 
bestimmte Tierar
ten von geringerer 
wirtschaftlicher 
Bedeutung außer 
Equiden

- - 28,5

(1) Akzeptierte Synonyme: Cinnamomum cassia (L.) J. Presl und Cinnamomum cassia Blume.
(2) „Natural sources of flavourings“ (Natürliche Aromaquellen) — Bericht Nr. 2 (2007).
(3) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des Referenzlabors unter https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation- reports_en
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/1197 DER KOMMISSION 

vom 23. April 2024

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/1954 hinsichtlich der harmonisierten 
Normen für elektrische Systeme — Wechselstrom- und Gleichstromanlagen sowie 

Lenzeinrichtungen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG 
und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates 
und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1), insbesondere auf Artikel 10 
Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Einklang mit Artikel 14 der Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) wird bei 
Produkten, die mit harmonisierten Normen oder Teilen davon übereinstimmen, deren Referenzen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, eine Konformität mit denjenigen Anforderungen des Artikels 4 Absatz 1 
und des Anhangs I der Richtlinie 2013/53/EU vermutet, die von den betreffenden Normen oder Teilen davon 
abgedeckt sind.

(2) Mit dem Durchführungsbeschluss C(2015) 8736 der Kommission (3) beauftragte die Kommission das Europäische 
Komitee für Normung (CEN) und das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (Cenelec) mit der 
Ausarbeitung und Überarbeitung harmonisierter Normen zur Unterstützung der Richtlinie 2013/53/EU (im 
Folgenden „Auftrag“). Die in Auftrag gegebenen harmonisierten Normen sollten den im Vergleich zur aufgehobenen 
Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) strengeren grundlegenden Anforderungen 
entsprechen, die in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2013/53/EU und in deren Anhang I festgelegt sind.

(3) Auf der Grundlage des Auftrags überarbeitete das CEN die folgenden harmonisierten Normen, deren Referenzen mit 
dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1954 der Kommission (5) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden: EN ISO 10133:2017 über elektrische Systeme — Kleinspannungs-Gleichstromanlagen für kleine Boote, 
EN ISO 13297:2018 über elektrische Systeme — Wechselstrom- und Gleichstromanlagen für kleine 
Wasserfahrzeuge und EN ISO 15083:2018 über Lenzeinrichtungen für kleine Wasserfahrzeuge. Dies führte zur 
Annahme der folgenden harmonisierten Normen: EN ISO 13297:2021, geändert durch 
EN ISO 13297:2021/A1:2022, EN ISO 13297:2021/A11:2023 und EN ISO 15083:2020, geändert durch 
EN ISO 15083:2020/A1:2022 und EN ISO 15083:2020/A11:2023.
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Wassermotorräder zur Unterstützung der Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 
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(4) Die Kommission hat gemeinsam mit dem CEN geprüft, ob die harmonisierten Normen EN ISO 13297:2021, 
geändert durch EN ISO 13297:2021/A1:2022, EN ISO 13297:2021/A11:2023 und EN ISO 15083:2020, geändert 
durch EN ISO 15083:2020/A1:2022 und EN ISO 15083:2020/A11:2023, dem Auftrag entsprechen.

(5) Die Normen EN ISO 13297:2021, geändert durch EN ISO 13297:2021/A1:2022 und durch 
EN ISO 13297:2021/A11:2023, sowie EN ISO 15083:2020, geändert durch EN ISO 15083:2020/A1:2022 und 
durch EN ISO 15083:2020/A11:2023 erfüllen die Anforderungen, die sie abdecken sollen und die in Artikel 4 
Absatz 1 der Richtlinie 2013/53/EU sowie in Anhang I Teil A der genannten Richtlinie festgelegt sind. Daher ist es 
angezeigt, die Referenzen dieser Normen im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen.

(6) In Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/1954 sind die Referenzen der harmonisierten Normen 
aufgeführt, bei denen die Vermutung der Konformität mit der Richtlinie 2013/53/EU gilt. Um sicherzustellen, dass 
die Referenzen der harmonisierten Normen, die zur Unterstützung der Richtlinie 2013/53/EU ausgearbeitet 
wurden, in einem einzigen Rechtsakt aufgeführt werden, sollten die Fundstellen der harmonisierten Normen 
EN ISO 13297:2021, geändert durch EN ISO 13297:2021/A1:2022 und durch EN ISO 13297:2021/A11:2023, 
sowie EN ISO 15083:2020, geändert durch EN ISO 15083:2020/A1:2022 und durch 
EN ISO 15083:2020/A11:2023 in den genannten Anhang aufgenommen werden.

(7) Es ist notwendig, die Referenzen der harmonisierten Normen EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 und 
EN ISO 15083:2018 aus dem Amtsblatt der Europäischen Union zu streichen, da die Normen EN ISO 10133:2017 
und EN ISO 13297:2018 durch die Norm EN ISO 13297:2021 (geändert durch die Normen 
EN ISO 13297:2021/A1:2022 und EN ISO 13297:2021/A11:2023) ersetzt wurden und die Norm 
EN ISO 15083:2018 durch die Norm EN ISO 15083:2020 (geändert durch die Normen 
EN ISO 15083:2020/A1:2022 und EN ISO 15083:2020/A11:2023), ersetzt wurde. Diese Referenzen sollten 
deshalb aus Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/1954 gestrichen werden.

(8) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/1954 sollte daher entsprechend geändert werden.

(9) Um den Herstellern ausreichend Zeit zu geben, ihre Produkte an die überarbeiteten Fassungen der harmonisierten 
Normen EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 und EN ISO 15083:2018 anzupassen, ist es notwendig, die 
Streichung der Referenzen dieser Normen zurückzustellen.

(10) Die Einhaltung einer harmonisierten Norm begründet die Konformitätsvermutung in Bezug auf die entsprechenden 
wesentlichen Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegt sind, ab dem 
Datum der Veröffentlichung der Referenz dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union. Dieser Beschluss sollte 
daher am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/1954 wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Nummer 1 des Anhangs gilt ab dem 25. Oktober 2025.

Brüssel, den 23. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Anhang I wird wie folgt geändert:

1. Die Zeilen 19, 40 und 48 werden gestrichen.

2. Die folgenden Zeilen werden in fortlaufender Folge eingefügt:

Nr. Referenz der Norm

„40a. EN ISO 13297:2021

Kleine Wasserfahrzeuge — Elektrische Systeme — Wechselstrom- und Gleichstromanlagen (ISO 13297:2020)

EN ISO 13297:2021/A1:2022

EN ISO 13297:2021/A11:2023“

„48a. EN ISO 15083:2020

Kleine Wasserfahrzeuge — Lenzeinrichtungen (ISO 15083:2020)

EN ISO 15083:2020/A1:2022

EN ISO 15083:2020/A11:2023“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1219 DER KOMMISSION 

vom 23. April 2024

zur Änderung der Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hinsichtlich 
der Einträge für Kanada und die Vereinigten Staaten in den Listen der Drittländer, Gebiete oder 
Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel und 

Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen 
und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (1), 
insbesondere auf Artikel 230 Absatz 1 und Artikel 232 Absätze 1 und 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 dürfen Sendungen von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs nur dann in die Union verbracht werden, wenn sie aus einem Drittland oder Gebiet oder einer Zone oder 
einem Kompartiment desselben stammen, das bzw. die gemäß Artikel 230 Absatz 1 der genannten Verordnung 
gelistet ist.

(2) In der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission (2) sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, 
die Sendungen bestimmter Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
aus Drittländern oder Gebieten oder aus Zonen derselben bzw. – im Fall von Tieren aus Aquakultur – 
Kompartimenten derselben erfüllen müssen, damit sie in die Union verbracht werden dürfen.

(3) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission (3) wurden die Listen von Drittländern oder 
Gebieten oder Zonen derselben festgelegt, aus denen der Eingang in die Union der in den Geltungsbereich der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 fallenden Arten und Kategorien von Tieren, Zuchtmaterial und 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs zulässig ist. Diese Listen und bestimmte allgemeine Vorschriften in Bezug auf 
diese Listen sind in den Anhängen I bis XXII der genannten Durchführungsverordnung enthalten.

(4) Insbesondere enthalten die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 die Listen der 
Drittländer oder Gebiete oder Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel 
und Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch von Geflügel und Federwild zulässig ist.

(5) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission neun Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) bei 
Geflügel in den Bundesstaaten Florida (1), Kansas (1), Michigan (3), Minnesota (1) und New Mexico (3) gemeldet, die 
zwischen dem 9. April 2024 und dem 17. April 2024 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurden.
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(6) Nach diesen jüngsten Ausbrüchen der HPAI hat die Veterinärbehörde der Vereinigten Staaten im Umkreis von 
mindestens 10 km Sperrzonen um die betroffenen Betriebe eingerichtet sowie ein Tilgungsprogramm zur 
Bekämpfung der HPAI und zur Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt.

(7) Die Vereinigten Staaten haben der Kommission Informationen zur Seuchenlage in ihrem Hoheitsgebiet und zu den 
Maßnahmen vorgelegt, die sie zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der HPAI nach diesen jüngsten 
Ausbrüchen in den Bundesstaaten Florida, Kansas, Michigan, Minnesota und New Mexico ergriffen haben.

(8) Diese Informationen wurden von der Kommission bewertet. Die Kommission ist der Auffassung, dass angesichts der 
Tiergesundheitslage in den Gebieten, für die die Veterinärbehörde der Vereinigten Staaten Beschränkungen erlassen 
hat, der Eingang in die Union von Sendungen von Geflügel und Zuchtmaterial von Geflügel sowie frischem Fleisch 
von Geflügel und Federwild aus den von den jüngsten Ausbrüchen in den Bundesstaaten Florida, Kansas, Michigan, 
Minnesota und New Mexico betroffenen Gebieten ausgesetzt werden sollte, um den Tiergesundheitsstatus der Union 
zu schützen.

(9) Außerdem hat Kanada der Kommission aktualisierte Informationen zur Seuchenlage in Bezug auf die HPAI in seinem 
Hoheitsgebiet vorgelegt, die Anlass zur Aussetzung des Eingangs bestimmter Erzeugnisse in die Union gaben, wie 
aus den Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 hervorgeht.

(10) Kanada hat aktualisierte Informationen zur Seuchenlage in Bezug auf einen Ausbruch der HPAI bei Geflügel in der 
Provinz Ontario vorgelegt, der am 30. Januar 2024 durch Laboranalyse (RT-PCR) bestätigt wurde.

(11) Kanada hat auch Informationen zu den Maßnahmen vorgelegt, die es zur Verhütung einer weiteren Ausbreitung der 
HPAI ergriffen hat. Insbesondere hat Kanada nach diesem Ausbruch der HPAI ein Tilgungsprogramm durchgeführt, 
um diese Seuche zu bekämpfen und ihre Ausbreitung einzudämmen, sowie auch die erforderliche Reinigung und 
Desinfektion nach der Durchführung des Tilgungsprogramms in dem infizierten Geflügelhaltungsbetrieb 
abgeschlossen.

(12) Die Kommission hat die von Kanada vorgelegten Informationen bewertet und ist der Auffassung, dass das Land 
angemessene Garantien dafür geboten hat, dass die Tiergesundheitslage, die zur Aussetzung des Eingangs in die 
Union von Sendungen bestimmter Erzeugnisse aus der betroffenen Zone gemäß den Anhängen V und XIV der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 geführt hat, keine Gefahr mehr für die Gesundheit von Mensch oder Tier 
in der Union darstellt und dass folglich der Eingang in die Union dieser Sendungen aus der betroffenen Zone 
Kanadas, aus der der Eingang in die Union ausgesetzt worden war, wieder zulässig sein sollte.

(13) Daher sollten die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 geändert werden, um der 
derzeitigen Seuchenlage in Bezug auf die HPAI in den Vereinigten Staaten und Kanada Rechnung zu tragen.

(14) Unter Berücksichtigung der derzeitigen Seuchenlage in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die HPAI und um 
unnötige Störungen des Handels mit Kanada zu vermeiden, sollten die mit der vorliegenden Verordnung an den 
Anhängen V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 vorzunehmenden Änderungen unverzüglich 
wirksam werden.

(15) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404

Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 23. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Die Anhänge V und XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 werden wie folgt geändert:

1. Anhang V wird wie folgt geändert:

a) In Teil 1 wird Abschnitt B wie folgt geändert:

i) im Eintrag für Kanada erhält die Zeile für die Zone CA-2.231 folgende Fassung:

„CA
Kanada

C
A-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, 
SP, SR, POU-LT20, HEP, 

HER, HE-LT20
N, P1 30.1.2024 11.4.2024“

ii) im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.634 folgende Zeilen für die 
Zonen US-2.635 bis US-2.643 angefügt:

„US
Vereinigte 

Staaten

US-2.635

BPP, BPR, DOC, DOR, 
SP, SR, POU-LT20, 

HEP, HER, HE-LT20

N, P1 10.4.2024

US-2.636 N, P1 11.4.2024

US-2.637 N, P1 9.4.2024

US-2.638 N, P1 15.4.2024

US-2.639 N, P1 16.4.2024

US-2.640 N, P1 17.4.2024

US-2.641 N, P1 12.4.2024

US-2.642 N, P1 15.4.2024

US-2.643 N, P1 17.4.2024“

b) in Teil 2 werden im Eintrag für die Vereinigten Staaten nach der Beschreibung der Zone US-2.634 folgende 
Beschreibungen der Zonen US-2.635 bis US-2.643 angefügt:

„Vereinigte 
Staaten

US-2.635

State of Kansas
Grant 01
Grant County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 101.1879178°W 37.7689217°N)

US-2.636

State of Minnesota
Meeker 13
Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 94.3821034°W 45.2901552°N)

US-2.637

State of Michigan
Ionia 02
Ionia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coor
dinates: 85.1987301°W 42.9714064°N);
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US-2.638

State of Florida
Miami-Dade 03
Miami-Dade County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 80.2102564°W 25.8848166°N)

US-2.639

State of Michigan
Ionia 03
Ionia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coor
dinates: 85.0682879°W 42.9613813°N)

US-2.640

State of Michigan
Newaygo 01
Newaygo County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 86.0230039°W 43.5098903°N)

US-2.641

State of New Mexico
Roosevelt 01
Roosevelt County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 103.3347225°W 34.2907985°N)

US-2.642

State of New Mexico
Roosevelt 02
Roosevelt County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 103.4226085°W 34.3052413°N)

US-2.643

State of New Mexico
Roosevelt 03
Roosevelt County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS 
coordinates: 103.3375608°W 34.2473789°N)“

2. in Anhang XIV Teil 1 wird Abschnitt B wie folgt geändert:

a) im Eintrag für Kanada erhält die Zeile für die Zone CA-2.231 folgende Fassung:

„CA
Kanada CA-2.231

POU, RAT N, P1 30.1.20
24 11.4.2024

GBM P1 30.1.20
24 11.4.2024“

b) im Eintrag für die Vereinigten Staaten werden nach der Zeile für die Zone US-2.634 folgende Zeilen für die Zonen 
US-2.635 bis US-2.643 angefügt:

„US
Vereinigte Staa

ten

US-2.635
POU, RAT N, P1 10.4.2024

GBM P1 10.4.2024

US-2.636
POU, RAT N, P1 11.4.2024

GBM P1 11.4.2024

US-2.637
POU, RAT N, P1 9.4.2024

GBM P1 9.4.2024

US-2.638
POU, RAT N, P1 15.4.2024

GBM P1 15.4.2024

US-2.639
POU, RAT N, P1 16.4.2024

GBM P1 16.4.2024
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US-2.640
POU, RAT N, P1 17.4.2024

GBM P1 17.4.2024

US-2.641
POU, RAT N, P1 12.4.2024

GBM P1 12.4.2024

US-2.642
POU, RAT N, P1 15.4.2024

GBM P1 15.4.2024

US-2.643
POU, RAT N, P1 17.4.2024

GBM P1 17.4.2024“
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BESCHLUSS (EU) 2024/1220 DES RATES

vom 22. April 2024

zur Festlegung des Standpunkts des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2024

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 314, in Verbindung mit 
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 106a,

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über 
die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, 
(EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (1), insbesondere auf Artikel 44,

in Erwägung nachstehender Gründe:

— Der Haushaltsplan der Union für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 22. November 2023 endgültig festgestellt (2).

— Die Kommission hat am 9. April 2024 einen Vorschlag mit dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 zum 
Gesamthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt.

— Der Rat muss unverzüglich seinen Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 zum 
Gesamthaushaltsplan 2024 festlegen, damit dringend ausreichende Mittel bereitgestellt werden können, um für den 
verbleibenden Teil des Jahres 2024 die Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung zweier weiterer 
Mitgliedstaaten an der Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft zu decken. 
Daher ist eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union 
gerechtfertigt —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Einziger Artikel

Der Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3 der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2024 wurde am 22. April 2024 festgelegt.

Der vollständige Text kann über die Website des Rates unter https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/ 
public-register/public-register-search/ eingesehen oder heruntergeladen werden.

Geschehen zu Luxemburg am 22. April 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

I. BORRELL FONTELLES 
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/1231 DES RATES

vom 12. April 2024

zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2459 über die Anwendung einer erhöhten 
Visumgebühr in Bezug auf Gambia

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen 
Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (1), insbesondere auf Artikel 25a Absatz 6,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kooperation mit Gambia bei der Rückübernahme wurde im Einklang mit Artikel 25a Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 als unzulänglich bewertet. Angesichts der von der Kommission zur Verbesserung der 
Kooperation unternommenen Schritte und unter Berücksichtigung der allgemeinen Beziehungen der Union zu 
Gambia bestand die Auffassung, dass Gambia mit der Union in Rückübernahmefragen nicht ausreichend kooperierte 
und daher Maßnahmen der Union erforderlich waren.

(2) Im Einklang mit Artikel 25a Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 wurde am 7. Oktober 2021 
der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1781 des Rates (2) erlassen, mit dem die Anwendung einiger Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 in Bezug auf gambische Staatsangehörige vorübergehend ausgesetzt wurde.

(3) Die nach der Annahme des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/1781 durchgeführte Bewertung der Kooperation 
mit Gambia bei der Rückübernahme ergab, dass keine erheblichen Verbesserungen erzielt worden waren, da sich die 
Kooperation bei der Identifizierung, bei der Ausstellung von Reisedokumenten und bei Rückführungsaktionen 
weiterhin schwierig gestaltete. Ungeachtet einiger begrenzter Entwicklungen war die Kooperation bei der 
Rückübernahme nach wie vor unzulänglich, und es waren weiterhin erhebliche und nachhaltige Verbesserungen 
erforderlich. Daher wurde mit dem am 8. Dezember 2022 erlassenen Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2459 des 
Rates (3) eine höhere Visumgebühr für gambische Staatsangehörige eingeführt.

(4) Die nach dem Inkrafttreten des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2459 durchgeführte kontinuierliche 
Bewertung der Kommission deutet darauf hin, dass sich die Kooperation bei der Rückübernahme in Bezug auf 
die Organisation von Rückführungsflügen und -aktionen erheblich und nachhaltig verbessert hat. Daher ist die 
Erhebung einer erhöhten Visumgebühr für gambische Staatsangehörige nicht mehr erforderlich, und der 
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2459 sollte aufgehoben werden.

(5) Die kontinuierliche Bewertung der Kooperation Gambias bei der Rückübernahme durch die Kommission hat ferner 
ergeben, dass die Zusammenarbeit mit Gambia bei der Rückübernahme in Bezug auf die Unterstützung bei der 
Identifizierung illegal im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhältiger gambischer Staatsangehöriger, die zügige 
Ausstellung von Reisedokumenten sowie die Kapazität und Häufigkeit von Charterflügen, die für eine dauerhafte 
Verringerung der Zahl illegal in den Mitgliedstaaten aufhältiger gambischer Staatsangehöriger notwendig wären, 
noch immer unzulänglich ist. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1781 sollte daher in Kraft bleiben.

Amtsblatt 
der Europäischen Union
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(1) ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1.
(2) Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1781 des Rates vom 7. Oktober 2021 über die Aussetzung einiger Bestimmungen der 

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Gambia (ABl. L 360 vom 11.10.2021, 
S. 124).

(3) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2459 des Rates vom 8. Dezember 2022 über die Anwendung einer erhöhten Visumgebühr in 
Bezug auf Gambia (ABl. L 321 vom 15.12.2022, S. 18).



(6) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 
Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung 
verpflichtet. Da dieser Beschluss den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des 
genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diesen Beschluss angenommen hat, ob es ihn 
in nationales Recht umsetzt.

(7) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen sich 
Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates (4) nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der 
Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung 
verpflichtet.

(8) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und 
dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (5) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 
1999/437/EG des Rates (6) genannten Bereich gehören.

(9) Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (7) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 
1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates (8) genannten Bereich 
gehören.

(10) Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im 
Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (9) dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates (10) genannten Bereich gehören.

(11) Dieser Beschluss stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder anderweitig damit zusammen-
hängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 dar —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2459 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Bekanntgabe wirksam.

DE ABl. L vom 25.4.2024
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(4) Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20).

(5) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.
(6) Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen 

zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser 
beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

(7) ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.
(8) Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-
stands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1).

(9) ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.
(10) Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls 

zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19).



Artikel 3

Dieser Beschluss ist an das Königreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, die Bundesrepublik 
Deutschland, die Republik Estland, die Hellenische Republik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, die 
Republik Kroatien, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, das 
Großherzogtum Luxemburg, Ungarn, die Republik Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik Österreich, die 
Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik 
Finnland und das Königreich Schweden gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 12. April 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

V. VAN PETEGHEM 
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